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Kirchliches Gesetz zur Änderung
der Konfirmationsordnung

vom 25. November 2010

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Änderungen der Konfirmationsordnung

Die Konfirmationsordnung vom 21. Oktober 1965
(Abl. 42 S. 45), zuletzt geändert durch Kirchliches
Gesetz vom 25. Oktober 2007 (Abl. 62 S. 607), wird
wie folgt geändert:

1. Das Gesetz erhält die Überschrift: „Ordnung der
Konfirmation (Konfirmationsordnung –
KonfO)“.

2. § 1 erhält die Überschrift: „Auftrag“.

3. § 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2
Konfirmationsgottesdienst

Die Konfirmation ist eine gottesdienstliche Feier der
Gemeinde. Die Konfirmanden werden auf ihre Taufe
angesprochen und ihrer Zugehörigkeit zur Gemeinde
Jesu Christi versichert. In der Feier vergegenwärtigen
die Konfirmanden sich und der Gemeinde wesentliche
Inhalte des christlichen Glaubens und bekennen sich zum
Dreieinigen Gott, auf dessen Namen sie getauft wur-
den. Unter Handauflegung empfangen sie den Segen.“

4. § 3 erhält die Überschrift: „Agende“.

5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Er erhält die Überschrift: „Konfirmationstage“

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Judica“ durch das
Wort „Rogate“ ersetzt.
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bb) In Satz 2 werden die Worte „Oculi und
Laetare“ durch die Worte „Jubilate und Kantate“
ersetzt.

c) In Absatz 2 werden die Worte „die Sonntage
Kantate, Rogate“ durch die Worte „in begründe-
ten Ausnahmefällen die Sonntage Misericordias
Domini“ ersetzt.

d)  In Absatz 3 werden die Worte „Zustimmung des
Kirchenbezirksausschusses“ durch die Worte
„Genehmigung des Dekanatamts“ ersetzt.

6.  § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5
Voraussetzungen

(1) Konfirmiert kann werden, wer getauft ist und der
evangelischen Landeskirche angehört, außerdem am
Religionsunterricht und an dem die Konfirmation
vorbereitenden Unterricht ordnungsgemäß teilgenom-
men hat.

(2) Vereinbarungen mit anderen evangelischen Kir-
chen bleiben unberührt.

(3) In Fällen der Erwachsenentaufe und des Übertritts
Erwachsener unterbleibt die Konfirmation.“

7. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Er erhält die Überschrift: „Zeitpunkt, Konfirman-
denunterricht“.

b) In Absatz 1 werden in Satz 1 die Worte „in der
Regel“ und Satz 2 ganz gestrichen.

c) Nach Absatz 1 werden folgende neue Absätze 2
und 3 eingefügt:

„(2) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann
das Dekanatamt, wenn dringende Gründe vorlie-
gen, Jugendliche ausnahmsweise ein Jahr früher
zur Konfirmation zulassen.

(3) Wo die Konfirmation aus irgendwelchen
Gründen unterblieb, kann sie nach entsprechen-
der Vorbereitung nachgeholt werden.“

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4 und erhält
folgende Fassung:

„(4) Der Konfirmation geht ein Konfirmanden-
unterricht von mindestens sechzig Zeitstunden
voraus, von denen mindestens fünfzig in der
Klassenstufe 8 erteilt werden.“

e) Es wird folgender neuer Absatz 5 angefügt:

„(5) Aufgrund eines Beschlusses des Kirchen-
gemeinderats kann im Einvernehmen mit dem
Pfarramt auch in der Klassenstufe 3 Konfirman-
denunterricht erteilt werden.“

8. § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7
Inhalte von Konfirmandenarbeit

und Konfirmandenunterricht

(1) Die Konfirmandenarbeit vermittelt wesentliche
Inhalte des christlichen Glaubens und befähigt Jugend-
liche zu einem eigenen Standpunkt. Sie gibt ihnen die
Möglichkeit zu eigenen Ausdrucksformen des christ-
lichen Glaubens.

(2) Der Konfirmandenunterricht, der anhand der
Rahmenordnung für die Konfirmandenarbeit gehal-
ten wird, schafft von der Lebenswirklichkeit der Ju-
gendlichen Zugänge zu den Hauptstücken des Kate-
chismus. Sie sind verbindlicher Unterrichtsgegen-
stand.“

9. § 8 erhält die Überschrift: „Zulassung zum
Patenamt“.

10. § 9 erhält die Überschrift: „Aufschub und
Ausschluss“.

11. § 10 erhält die Überschrift: „Zuständigkeit“.

12. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Er erhält die Überschrift: „Hilfe zur Teilhabe“.

b) Satz 2 wird gestrichen.

13. § 11a wird aufgehoben.

14. § 12 erhält die Überschrift: „Verordnung“.

15. § 13 erhält die Überschrift: „Inkrafttreten,
Übergangsregelungen“.

Artikel 2
Übergangsbestimmungen

(1) Die in den Gemeinden bisher üblichen Kon-
firmationstage vor Ostern aufgrund von § 4 Absät-
ze 1 und 2 Konfirmationsordnung in der bisher gel-
tenden Fassung können bis längstens 31. Juli 2016
bestehen bleiben. Sie können vorher nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes geändert werden.

(2) Die in den Gemeinden bisher üblichen Konfir-
mationstage nach Ostern aufgrund von § 4 Absätze 1
und 2 Konfirmationsordnung in der bisher geltenden
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Fassung bleiben bestehen, bis sie nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes geändert werden.

Artikel 3
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 2011 in Kraft, so-
weit nicht in Absatz 2 etwas anderes bestimmt wird.

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1 Nummer 5
Buchstabe b bis d am 1. September 2011 in Kraft.

Stuttgart, den 30. November 2010

D r .  h. c.  F r a n k  O.  J u l y

Kirchliches Gesetz zur Änderung
des Württembergischen Pfarrer-
gesetzes und des Kirchenbeamten-
ausführungsgesetzes

vom 23. November 2010

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Änderung des Württembergischen

Pfarrergesetzes

Nach § 64 Württembergisches Pfarrergesetz in der
Fassung vom 2. März 1989 (Abl. 54 S. 38), zuletzt
geändert durch Kirchliches Gesetz vom 24. Novem-
ber 2008 (Abl. 63 S. 262), wird folgender § 64 a ein-
gefügt:

„§ 64 a
Vorruhestand

(1) Auf Antrag kann ein ständiger Pfarrer vor Errei-
chen der Altersgrenze in § 61 Absatz 1 bereits nach
Vollendung des sechzigsten Lebensjahres in den Ru-
hestand versetzt werden, wenn kirchliche Interessen
nicht entgegenstehen.

(2) Sofern in einem Einzelfall durch den Oberkirchen-
rat ein besonderes kirchliches Interesse festgestellt
wird, können Pfarrer bereits nach Vollendung des sie-
benundfünfzigsten Lebensjahres auf Antrag oder mit
ihrer Zustimmung in den Ruhestand versetzt werden.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 findet § 7 Ab-
satz 2 Pfarrerversorgungsgesetz keine Anwendung.

(4) Der Antrag nach Absatz 1 und 2 kann mit einem
Antrag auf ein Freihalbjahr (§ 53 a) verbunden wer-
den.“

Artikel 2
Änderung des Kirchenbeamten-

ausführungsgesetzes

Das Kirchenbeamtenausführungsgesetz vom 30. No-
vember 2006 (Abl. 62 S. 166), geändert durch Kirch-
liches Gesetz vom 30. November 2006 (Abl. 62 S. 319,
322, diese geändert durch Kirchliches Gesetz vom
25. Oktober 2007 [Abl. 62 S. 607]), wird wie folgt
geändert:

1. Vor § 11 wird folgender § 10 a eingefügt:

„§ 10 a (Zu § 51 Absatz 2)
Sabbatzeit

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf Zeit, auf
Lebenszeit oder auf Probe kann auf Antrag Teildienst
in der Weise bewilligt werden, dass die Kirchen-
beamtin oder der Kirchenbeamte für den Zeitraum von
dreieinhalb Jahren bei verringerten Dienstbezügen den
Dienst in vollem Umfang weiter versieht. Nach Ab-
lauf der dreieinhalb Jahre erfolgt eine Freistellung vom
Dienst für die Dauer eines halben Jahres. Die oberste
Dienstbehörde kann die Freistellung auch zu einem
früheren Zeitpunkt gewähren. Während des Gesamt-
zeitraums von vier Jahren erhält die Kirchenbeamtin
oder der Kirchenbeamte 87,5 v. H. der jeweils zuste-
henden Dienstbezüge.“

2. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt:

„§ 13 a (Zu § 67 Absatz 2)
Vorruhestand

(1) Sofern in einem Einzelfall durch den Oberkirchen-
rat ein besonderes kirchliches Interesse festgestellt
wird, können Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
auf Lebenszeit oder auf Zeit vor Erreichen der Alters-
grenzen in § 66 Absätze 1 bis 4 Kirchenbeamtengesetz
der EKD und § 13 bereits nach Vollendung des sie-
benundfünfzigsten Lebensjahres auf Antrag oder mit
ihrer Zustimmung in den Ruhestand versetzt werden.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 finden § 1 Absatz 1
Kirchenbeamtenbesoldungs- und -versorgungsgesetz
in Verbindung mit § 14 Absatz 3 Beamtenversorgungs-
gesetz in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fas-
sung und § 1 Absatz 3 Kirchenbeamtenbesoldungs-
und -versorgungsgesetz in Verbindung mit § 7 Absatz 2
Pfarrerversorgungsgesetz keine Anwendung.
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(3) Der Antrag nach Absatz 1 kann mit einem Antrag
auf Sabbatzeit (§ 10 a) verbunden werden.“

Artikel 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2011 in Kraft und mit
Ausnahme von Artikel 2 Nummer 1 am 31. Dezem-
ber 2018 außer Kraft.

Stuttgart, den 10. Dezember 2010

D r .  h. c.  F r a n k  O.  J u l y

Kirchliches Gesetz zur Zustim-
mung zum Seelsorgegeheimnis-
gesetz und zur Ausführung desselben

vom 24. November 2010

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Zustimmung

Dem Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorge-
geheimnisses (Seelsorgegeheimnisgesetz – SeelGG)
vom 28. Oktober 2009 (ABl. EKD S. 352) wird zuge-
stimmt.

Artikel 2
Kirchliches Gesetz zur Ausführung

des Seelsorgegeheimnisgesetzes
(Seelsorgegeheimnisausführungsgesetz –

AG SeelGG)

§ 1
(Zu § 2) Schutz des Seelsorgegeheimnisses

Seelsorgerinnen und Seelsorger haben über alles zu
schweigen, was ihnen in Ausübung der Seelsorge an-
vertraut worden oder bekannt geworden ist. Werden
sie von der Person, die sich ihnen anvertraut hat, von
der Schweigepflicht entbunden, sollen sie gleichwohl
sorgfältig prüfen, ob und inwieweit sie Aussagen oder
Mitteilungen verantworten können.

§ 2
(Zu § 3) Besonderer Auftrag zur Seelsorge

Der Oberkirchenrat kann nicht ordinierten Personen,
die zur öffentlichen Wortverkündigung berufen sind,
einen bestimmten Seelsorgeauftrag erteilen.

§ 3
(Zu § 5) Ausbildung

Nähere Bestimmungen zur Ausbildung trifft der Ober-
kirchenrat.

§ 4
(Zu § 6) Wahrnehmung des bestimmten Seelsorge-

auftrags

Die Aufsicht liegt, soweit nichts anderes bestimmt ist,
beim Oberkirchenrat.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt zu dem vom Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland durch Verordnung gemäß § 14
Absatz 2 Satz 3 Seelsorgegeheimnisgesetz bestimm-
ten Zeitpunkt in Kraft.

Stuttgart, den 26. November 2010

D r .  h. c.  F r a n k  O.  J u l y

Kirchliches Gesetz zur Einführung
eines Kirchlichen Verwaltungs-
verfahrensrechts

vom 24. November 2010

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz
beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Zustimmung

Dem Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz
der Evangelischen Kirche in Deutschland (VVZG-
EKD) vom 28. Oktober 2009 (ABl. EKD S. 334) wird
zugestimmt.
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Artikel 2
Kirchliches Gesetz zur Ausführung

und Ergänzung des Verwaltungsverfahrens-
und -zustellungsgesetzes der EKD

(Verwaltungsverfahrens- und
-zustellungsausführungs- und

-ergänzungsgesetz – AEG VVZG-EKD)

§ 1
(Zu § 1) Anwendungsbereich

(1) Das Verwaltungsverfahrens- und -zustellungs-
gesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland gilt
nicht für Verfahren nach dem Kirchlichen Gesetz über
den Ausgleichsstock für hilfsbedürftige Kirchenge-
meinden.

(2) Der Oberkirchenrat kann für kirchliche öffentlich-
rechtliche Stiftungen von den Bestimmungen dieses
Gesetzes abweichende Regelungen in der Satzung
zulassen.

(3) Der Oberkirchenrat kann für kirchliche Schulen
durch Verordnung Ausnahmen von § 9 Verwaltungs-
verfahrens- und -zustellungsgesetz der Evangelischen
Kirche in Deutschland zulassen, wenn dies für die
Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schul-
betriebs oder bei Abwägung der Interessen der Be-
troffenen geboten ist.

§ 2
(Nach § 2) Örtliche Zuständigkeit

(1) Örtlich zuständig ist

1. in Angelegenheiten, die sich auf unbewegliches
Vermögen oder ein ortsgebundenes Recht oder
Rechtsverhältnis beziehen, die Kirchenbehörde,
in deren Bezirk das Vermögen oder der Ort liegt;

2. in anderen Angelegenheiten, die

a) eine natürliche Person betreffen, die Kirchen-
behörde, in deren Bezirk die natürliche Person
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt
hatte,

b) eine juristische Person betreffen, die Kirchen-
behörde, in deren Bezirk die juristische Person
ihren Sitz hat oder zuletzt hatte;

3. in Angelegenheiten, bei denen sich die Zustän-
digkeit nicht nach den Nummern 1 oder 2 ergibt,
die Kirchenbehörde, in deren Bezirk der Anlass
für die Amtshandlung hervortritt.

(2) Sind nach Absatz 1 mehrere Kirchenbehörden zu-
ständig, so entscheidet die Kirchenbehörde, die zuerst

mit der Sache befasst worden ist, es sei denn, der
Oberkirchenrat bestimmt, dass eine andere örtlich
zuständige Kirchenbehörde zu entscheiden hat. Der
Oberkirchenrat entscheidet ferner über die örtliche
Zuständigkeit, wenn sich mehrere Kirchenbehörden
für zuständig oder für unzuständig halten oder wenn
die Zuständigkeit aus anderen Gründen zweifelhaft ist.

(3) Ändern sich im Lauf des Verwaltungsverfahrens
die die Zuständigkeit begründenden Umstände, so
kann die bisher zuständige Kirchenbehörde das
Verwaltungsverfahren fortführen, wenn dies unter
Wahrung der Interessen der Beteiligten der einfachen
und zweckmäßigen Durchführung des Verfahrens
dient und die nunmehr zuständige Kirchenbehörde
zustimmt.

(4) Bei Gefahr im Verzug ist für unaufschiebbare
Maßnahmen jede Kirchenbehörde örtlich zuständig,
in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung her-
vortritt. Die nach Absatz 1 Nummer 1 oder 2 örtlich
zuständige Kirchenbehörde ist unverzüglich zu unter-
richten.

§ 3
(Nach § 2) Amtshilfepflicht

(1) Jede Kirchenbehörde leistet anderen Kirchen-
behörden auf Ersuchen ergänzende Hilfe (Amtshilfe).

(2) Amtshilfe liegt nicht vor, wenn

1. Kirchenbehörden einander innerhalb eines
bestehenden Weisungsverhältnisses Hilfe leisten;

2. die Hilfeleistung in Handlungen besteht, die der
ersuchten Kirchenbehörde als eigene Aufgabe
obliegen.

§ 4
(Nach § 2) Voraussetzungen
und Grenzen der Amtshilfe

(1) Eine Kirchenbehörde kann um Amtshilfe insbe-
sondere dann ersuchen, wenn sie

1. aus rechtlichen Gründen die Amtshandlung nicht
selbst vornehmen kann;

2. aus tatsächlichen Gründen, besonders weil die
zur Vornahme der Amtshandlung erforderlichen
Dienstkräfte oder Einrichtungen fehlen, die
Amtshandlung nicht selbst vornehmen kann;

3. zur Durchführung ihrer Aufgaben auf die Kennt-
nis von Tatsachen angewiesen ist, die ihr unbe-
kannt sind und die sie selbst nicht ermitteln kann;
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4. zur Durchführung ihrer Aufgaben Urkunden oder
sonstige Beweismittel benötigt, die sich im Besitz
der ersuchten Kirchenbehörde befinden;

5. die Amtshandlung nur mit wesentlich größerem
Aufwand vornehmen könnte, als die ersuchte
Kirchenbehörde.

(2) Die ersuchte Kirchenbehörde darf Hilfe nicht leis-
ten, wenn

1. sie hierzu aus rechtlichen Gründen nicht in der
Lage ist;

2. durch die Hilfeleistung dem kirchlichen Wohl
erhebliche Nachteile bereitet würden.

Die ersuchte Kirchenbehörde ist insbesondere zur
Vorlage von Urkunden oder Akten sowie zur Erteilung
von Auskünften nicht verpflichtet, wenn die Vorgän-
ge nach kirchlichen Rechtsvorschriften oder ihrem
Wesen nach geheim gehalten werden müssen.

(3) Die ersuchte Kirchenbehörde braucht Hilfe nicht
zu leisten, wenn

1. eine andere Kirchenbehörde die Hilfe wesentlich
einfacher oder mit wesentlich geringerem Auf-
wand leisten kann;

2. sie die Hilfe nur mit unverhältnismäßig großem
Aufwand leisten könnte;

3. sie unter Berücksichtigung der Aufgaben der
ersuchenden Kirchenbehörde durch die Hilfe-
leistung die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben
ernstlich gefährden würde.

(4) Die ersuchte Kirchenbehörde darf die Hilfe nicht
deshalb verweigern, weil sie das Ersuchen aus ande-
ren als den in Absatz 3 genannten Gründen oder weil
sie die mit der Amtshilfe zu verwirklichende Maß-
nahme für unzweckmäßig hält.

(5) Hält die ersuchte Kirchenbehörde sich zur Hilfe
nicht für verpflichtet, so teilt sie der ersuchenden
Kirchenbehörde ihre Auffassung mit. Besteht diese auf
der Amtshilfe, so entscheidet über die Verpflichtung
zur Amtshilfe der Oberkirchenrat.

§ 5
(Nach § 2) Auswahl der Kirchenbehörde

Kommen für die Amtshilfe mehrere Kirchenbehörden
in Betracht, so soll nach Möglichkeit eine Kirchen-
behörde der untersten Verwaltungsstufe des Verwal-
tungszweigs ersucht werden, dem die ersuchende
Kirchenbehörde angehört.

§ 6
(Nach § 2) Durchführung der Amtshilfe

(1) Die Zulässigkeit der Maßnahme, die durch die
Amtshilfe verwirklicht werden soll, richtet sich nach
dem für die ersuchende Kirchenbehörde, die Durch-
führung der Amtshilfe nach dem für die ersuchte
Kirchenbehörde geltenden Recht.

(2) Die ersuchende Kirchenbehörde trägt gegenüber
der ersuchten Kirchenbehörde die Verantwortung für
die Rechtmäßigkeit der zu treffenden Maßnahme. Die
ersuchte Kirchenbehörde ist für die Durchführung der
Amtshilfe verantwortlich.

§ 7
(Nach § 2) Kosten der Amtshilfe

(1) Die ersuchende Kirchenbehörde hat der ersuchten
Kirchenbehörde für die Amtshilfe keine Verwaltungs-
gebühr zu entrichten. Auslagen hat sie der ersuchten
Kirchenbehörde auf Anforderung zu erstatten, wenn
sie im Einzelfall 35 Euro übersteigen. Leisten Kirchen-
behörden desselben Rechtsträgers einander Amtshil-
fe, so werden die Auslagen nicht erstattet.

(2) Nimmt die ersuchte Kirchenbehörde zur Durch-
führung der Amtshilfe eine kostenpflichtige Amts-
handlung vor, so stehen ihr die von einem Dritten
hierfür geschuldeten Kosten (Verwaltungsgebühren,
Benutzungsgebühren und Auslagen) zu.

§ 8
(Zu § 5) Beteiligungs- und Handlungsfähigkeit

Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen sind
auch Behörden im Sinne des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für Baden-Württemberg.

§ 9
(Zu § 7) Bevollmächtigte und Beistände

§ 7 Absatz 5 Satz 2 Verwaltungsverfahrens- und -zustel-
lungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland
findet keine Anwendung.

§ 10
(Zu § 20) Beglaubigung von Dokumenten

Eine Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für Baden-Württemberg steht einer Behörde
im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bun-
des gleich.
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§ 11
(Zu § 21) Beglaubigung von Unterschriften

Eine Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für Baden-Württemberg steht einer Behörde
im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bun-
des gleich.

§ 12
(Zu § 25) Zusicherung

Eine Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für Baden-Württemberg steht einer Behörde
im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bun-
des gleich.

§ 13
(Nach § 41) Hemmung der Verjährung

durch Verwaltungsakt

(1) Ein Verwaltungsakt, der zur Feststellung oder
Durchsetzung des Anspruchs eines öffentlich-rechtli-
chen Rechtsträgers erlassen wird, hemmt die Verjäh-
rung dieses Anspruchs. Die Hemmung endet mit Ein-
tritt der Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes oder
sechs Monate nach seiner anderweitigen Erledigung.

(2) Ist ein Verwaltungsakt im Sinne von Absatz 1 un-
anfechtbar geworden, beträgt die Verjährungsfrist 30
Jahre. Soweit der Verwaltungsakt einen Anspruch auf
künftig fällig werdende regelmäßig wiederkehrende
Leistungen zum Inhalt hat, bleibt es bei der für diesen
Anspruch geltenden Verjährungsfrist.

§ 14
(Zu § 42) Vorverfahren

Einer solchen Nachprüfung bedarf es auch nicht, wenn

1. aufgrund besonderer Vorschriften Rechtsbehelfe
gemäß § 13 Kirchliches Verwaltungsgerichts-
gesetz gegeben sind;

2. der Verwaltungsakt vom Oberkirchenrat erlassen
worden ist, außer wenn ein Kirchengesetz die
Nachprüfung vorschreibt.

§ 15
(Zu § 43) Widerspruch

§ 19 Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz
der Evangelischen Kirche in Deutschland gilt entspre-
chend.

§ 16
(Zu § 46) Widerspruchsbescheid

Den Widerspruchsbescheid erlässt der Oberkirchen-
rat.

§ 17
(Zu § 47) Erstattung von Kosten im Vorverfahren

Die Zuziehung eines oder einer Bevollmächtigten ist
bei Kirchenbehörden in der Regel nicht notwendig.

§ 18
(Nach § 54) Anwendung der Vorschriften

über die ehrenamtliche Tätigkeit

Für die ehrenamtliche Tätigkeit im Verwaltungs-
verfahren gelten die §§ 19 bis 21, soweit Rechtsvor-
schriften nichts Abweichendes bestimmen.

§ 19
(Nach § 54) Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit

(1) Der oder die ehrenamtlich Tätige hat seine oder ihre
Tätigkeit gewissenhaft und unparteiisch auszuüben.

(2) Bei Übernahme seiner oder ihrer Aufgaben ist er
oder sie zur gewissenhaften und unparteiischen Tätig-
keit und zur Verschwiegenheit besonders zu verpflich-
ten. Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.

§ 20
(Nach § 54) Verschwiegenheitspflicht

(1) Der oder die ehrenamtlich Tätige hat, auch nach
Beendigung seiner oder ihrer ehrenamtlichen Tätig-
keit, über die ihm oder ihr dabei bekannt gewordenen
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. Dies
gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr
oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(2) Der oder die ehrenamtlich Tätige darf ohne Ge-
nehmigung über Angelegenheiten, über die er oder sie
Verschwiegenheit zu wahren hat, weder vor Gericht
noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen ab-
geben.

(3) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur
versagt werden, wenn die Aussage dem kirchlichen
Wohl Nachteile bereiten oder die Erfüllung kirchli-
cher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich er-
schweren würde.

(4) Ist der oder die ehrenamtlich Tätige Beteiligter
beziehungsweise Beteiligte in einem gerichtlichen



Bd. 64 Nr. 12 238 31. Dezember 2010

Verfahren oder soll sein oder ihr Vorbringen der Wahr-
nehmung seiner oder ihrer berechtigten Interessen
dienen, so darf die Genehmigung auch dann, wenn
die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllt sind, nur
versagt werden, wenn ein zwingendes kirchliches In-
teresse dies erfordert. Wird sie versagt, so ist dem oder
der ehrenamtlich Tätigen der Schutz zu gewähren, den
die kirchlichen Interessen zulassen.

(5) Die Genehmigung nach den Absätzen 2 bis 4 er-
teilt der Oberkirchenrat.

§ 21
(Nach § 54) Abberufung

Personen, die zu ehrenamtlicher Tätigkeit herangezo-
gen worden sind, können von der Stelle, die sie beru-
fen hat, abberufen werden, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
wenn der oder die ehrenamtlich Tätige

1. seine oder ihre Pflicht gröblich verletzt oder sich
als unwürdig erwiesen hat;

2. seine oder ihre Tätigkeit nicht mehr ordnungsge-
mäß ausüben kann.

§ 22
(Nach § 54) Ausschüsse

Für Ausschüsse, Beiräte und andere kollegiale Einrich-
tungen (Ausschüsse) gelten, wenn sie in einem Ver-
waltungsverfahren tätig werden, die §§ 23 bis 27, soweit
Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmen.

§ 23
(Nach § 54) Ordnung in den Sitzungen

Der oder die Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt
die Sitzungen; er oder sie ist für die Ordnung verant-
wortlich.

§ 24
(Nach § 54) Beschlussfähigkeit

(1) Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn alle Mit-
glieder geladen und mehr als die Hälfte, mindestens
aber drei der stimmberechtigten Mitglieder anwesend
sind. Beschlüsse können auch im schriftlichen Ver-
fahren gefasst werden, wenn kein Mitglied wider-
spricht.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit
zurückgestellt worden und wird der Ausschuss zur
Behandlung desselben Gegenstands erneut geladen,

so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschiene-
nen beschlussfähig, wenn darauf in dieser Ladung hin-
gewiesen worden ist.

§ 25
(Nach § 54) Beschlussfassung

Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet bei offenen Abstim-
mungen die Stimme des oder der Vorsitzenden, wenn
er oder sie stimmberechtigt ist; sonst gilt Stimmen-
gleichheit als Ablehnung.

§ 26
(Nach § 54) Wahlen durch Ausschüsse

(1) Gewählt wird, wenn kein Mitglied des Ausschus-
ses widerspricht, durch Zuruf oder Zeichen, sonst
durch Stimmzettel. Auf Verlangen eines Mitglieds ist
geheim zu wählen.

(2) Gewählt ist, wer von den abgegebenen Stimmen
die meisten erhalten hat. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das vom Leiter oder von der Leiterin der Wahl
zu ziehende Los.

§ 27
(Nach § 54) Niederschrift

Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen.
Die Niederschrift muss Angaben enthalten über

1. den Ort und den Tag der Sitzung,

2. die Namen des oder der Vorsitzenden und der
anwesenden Ausschussmitglieder,

3. den behandelten Gegenstand und die gestellten
Anträge,

4. die gefassten Beschlüsse,

5. das Ergebnis von Wahlen.

Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden
und, soweit ein Schriftführer oder eine Schriftführerin
hinzugezogen worden ist, auch von diesem oder die-
ser zu unterzeichnen.

§ 28
(Zu § 55) Zustellung durch die

Post durch Einschreiben

(1) Ein Dokument kann durch die Post mittels Ein-
schreiben durch Übergabe oder mittels Einschreiben
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mit Rückschein zugestellt werden. Das zuzustellende
Dokument ist der Post verschlossen zu übergeben.

(2) Zum Nachweis der Zustellung genügt der Rück-
schein. Im Übrigen gilt das Dokument am dritten Tag
nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn,
dass es nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zuge-
gangen ist. Im Zweifel hat die Kirchenbehörde den
Zugang und dessen Zeitpunkt nachzuweisen. Der Tag
der Aufgabe zur Post ist in den Akten zu vermerken.

§ 29
(Zu § 55) Postzustellung mit Zustellungsurkunde

(1) Soll durch die Post mit Zustellungsurkunde zuge-
stellt werden, übergibt die Kirchenbehörde der Post
den Zustellungsauftrag, das zuzustellende Dokument
in einem verschlossenen Umschlag und einen vorbe-
reiteten Vordruck einer Zustellungsurkunde.

(2) Für die Ausführung der Zustellung gelten §§ 177
bis 182 der Zivilprozessordnung entsprechend. Im Fall
des § 181 Absatz 1 der Zivilprozessordnung kann das
zuzustellende Dokument bei einer von der Post dafür
bestimmten Stelle am Ort der Zustellung oder am Ort
des Amtsgerichts, in dessen Bezirk der Ort der Zu-
stellung liegt, niedergelegt werden oder bei der Kir-
chenbehörde, die den Zustellungsauftrag erteilt hat,
wenn sie ihren Sitz an einem der vorbezeichneten Orte
hat. Für die Zustellungsurkunde, den Zustellungsauf-
trag, den verschlossenen Umschlag nach Absatz 1 und
die schriftliche Mitteilung nach § 181 Absatz 1 Satz 3
der Zivilprozessordnung sind die Vordrucke nach der
Zustellungsvordruckverordnung vom 12. Februar
2002 (BGBl. I S. 671, ber. S. 1019) in der jeweils gel-
tenden Fassung zu verwenden.

§ 30
(Zu § 55) Zustellung durch die Kirchenbehörde

gegen Empfangsbekenntnis

(1) Bei der Zustellung durch die Kirchenbehörde
händigt der oder die zustellende Bedienstete das Do-
kument dem Empfänger oder der Empfängerin in ei-
nem verschlossenen Umschlag aus. Das Dokument
kann auch offen ausgehändigt werden, wenn keine
schutzwürdigen Interessen des Empfängers oder der
Empfängerin entgegenstehen. Der Empfänger oder die
Empfängerin hat ein mit dem Datum der Aushändi-
gung versehenes Empfangsbekenntnis zu unterschrei-
ben. Der oder die Bedienstete vermerkt das Datum
der Zustellung auf dem Umschlag des auszuhändigen-
den Dokuments oder bei offener Aushändigung auf
dem Dokument selbst.

(2) §§ 177 bis 181 der Zivilprozessordnung sind an-
zuwenden. Zum Nachweis der Zustellung ist in den
Akten zu vermerken:

1. im Fall der Ersatzzustellung in der Wohnung, in
Geschäftsräumen und Einrichtungen nach § 178
der Zivilprozessordnung der Grund, der diese Art
der Zustellung rechtfertigt,

2. im Fall der Zustellung bei verweigerter Annahme
nach § 179 der Zivilprozessordnung, wer die
Annahme verweigert hat und dass das Dokument
am Ort der Zustellung zurückgelassen oder an
den Absender oder die Absenderin zurückgesandt
wurde sowie der Zeitpunkt und der Ort der
verweigerten Annahme,

3. in den Fällen der Ersatzzustellung nach §§ 180
und 181 der Zivilprozessordnung der Grund der
Ersatzzustellung sowie wann und wo das Doku-
ment in einen Briefkasten eingelegt oder sonst
niedergelegt und in welcher Weise die Niederle-
gung schriftlich mitgeteilt wurde.

Im Fall des § 181 Absatz 1 der Zivilprozessordnung
kann das zuzustellende Dokument bei der Kirchen-
behörde, die die Zustellung ausführt, niedergelegt
werden, wenn diese Kirchenbehörde ihren Sitz am Ort
der Zustellung oder am Ort des Amtsgerichts hat, in
dessen Bezirk der Ort der Zustellung liegt.

§ 31
(Zu § 56) Zustellung an gesetzliche Vertreter

oder Vertreterinnen

Behörden im Sinne des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für Baden-Württemberg stehen Behörden im
Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes
gleich.

§ 32
(Nach § 61) Verwaltungsvorschriften

Die zur Durchführung dieses Gesetzes notwendigen
Verwaltungsvorschriften werden vom Oberkirchenrat
erlassen.

§ 33
(Nach § 61) Übergangsvorschrift zu § 13

Artikel 229 § 6 Absätze 1 bis 4 des Einführungsgeset-
zes zum Bürgerlichen Gesetzbuch gilt entsprechend
bei der Anwendung des § 13.

Artikel 3
Änderung des Kirchlichen Verwaltungs-

gerichtsgesetzes

Das Kirchliche Verwaltungsgerichtsgesetz vom
13. Juli 2001 (Abl. 59 S. 314), zuletzt geändert durch
Kirchliches Gesetz vom 25. März 2006 (Abl. 62 S. 57),
wird wie folgt geändert:
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1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Bei § 27 wird das Wort „Prozessbevollmächtigte“
durch die Worte „Prozessführung durch Beteilig-
te, Bevollmächtigte“ ersetzt.

b) Die Angaben zu den §§ 28 bis 33 werden jeweils
wie folgt gefasst: „(weggefallen)“.

2. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3, der
bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.

3. § 27 erhält folgende Fassung:

„§ 27
Prozessführung durch Beteiligte,
Bevollmächtigte und Beistände

(1) Die Beteiligten können vor dem Verwaltungs-
gericht den Rechtsstreit selbst führen.

(2) Die Beteiligten können sich durch eine Rechtsan-
wältin oder einen Rechtsanwalt oder eine Rechts-
lehrerin oder einen Rechtslehrer an einer deutschen
Hochschule im Sinn des Hochschulrahmengesetzes
mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigte
beziehungsweise Bevollmächtigten vertreten lassen.
Darüber hinaus sind als Bevollmächtige vor dem
Verwaltungsgericht vertretungsbefugt nur

1. Beschäftigte der oder des Beteiligten oder eines
mit ihr oder ihm verbundenen Unternehmens
(§ 15 des Aktiengesetzes); Kirchenbehörden,
Behörden und juristische Personen des öffentli-
chen Rechts einschließlich der von ihnen zur
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten
Zusammenschlüsse können sich auch durch
Beschäftigte anderer Kirchenbehörden, Behörden
oder juristischer Personen des öffentlichen
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusam-
menschlüsse vertreten lassen;

2. volljährige Familienangehörige (§ 15 der Ab-
gabenordnung, § 11 des Lebenspartnerschafts-
gesetzes), Personen mit Befähigung zum Richter-
amt und Streitgenossen, wenn die Vertretung
nicht im Zusammenhang mit einer entgeltlichen
Tätigkeit steht.

Bevollmächtigte müssen Mitglied einer Kirche sein,
die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen an-
gehört.

(3) Das Verwaltungsgericht weist Bevollmächtigte, die
nicht nach Maßgabe des Absatzes 2 vertretungsbefugt

sind, durch unanfechtbaren Beschluss zurück. Prozess-
handlungen einer oder eines nicht vertretungsbefugten
Bevollmächtigten und Zustellungen oder Mitteilun-
gen an diese oder diesen Bevollmächtigte sind bis zu
ihrer beziehungsweise seiner Zurückweisung wirksam.
Das Verwaltungsgericht kann den in Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 und 2 bezeichneten Bevollmächtigten
durch unanfechtbaren Beschluss die weitere Vertre-
tung untersagen, wenn sie nicht in der Lage sind, das
Sach- und Streitverhältnis sachgerecht darzustellen.

(4) Mitglieder des Verwaltungsgerichts dürfen nicht
als Bevollmächtigte vor dem Verwaltungsgericht auf-
treten. Absatz 3 Satz 1 und 2 gilt entsprechend.

(5) Die Vollmacht ist schriftlich zu den Verwaltungs-
gerichtsakten einzureichen. Sie kann nachgereicht
werden; hierfür kann das Verwaltungsgericht eine Frist
bestimmen. Der Mangel der Vollmacht kann in jeder
Lage des Verfahrens geltend gemacht werden. Das
Verwaltungsgericht hat den Mangel der Vollmacht von
Amts wegen zu berücksichtigen, wenn nicht als Be-
vollmächtigte oder Bevollmächtigter eine Rechtsan-
wältin oder ein Rechtsanwalt auftritt. Ist eine Bevoll-
mächtigte oder ein Bevollmächtigter bestellt, sind die
Zustellungen oder Mitteilungen des Verwaltungs-
gerichts an sie beziehungsweise ihn zu richten.

(6) In der Verhandlung können die Beteiligten mit
Beiständen erscheinen. Beistand kann sein, wer als
Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter zur Vertretung
in der Verhandlung befugt ist. Das Verwaltungsgericht
kann andere Personen, die Mitglieder einer Kirche
sind, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
angehört, als Beistand zulassen, wenn dies sachdien-
lich ist und hierfür nach den Umständen des Einzel-
falls ein Bedürfnis besteht. Absatz 3 Satz 1 und 3 und
Absatz 4 gelten entsprechend. Das von dem Beistand
Vorgetragene gilt als von der oder dem Beteiligten vor-
gebracht, soweit es nicht von dieser oder diesem sofort
widerrufen oder berichtigt wird.“

4. Die §§ 28 bis 33 werden aufgehoben.

Artikel 4
Änderung des Württembergischen

Pfarrergesetzes

In § 43 Abs. 2 Württembergisches Pfarrergesetz in
der Fassung vom 2. März 1989 (Abl. 54 S. 38), das
zuletzt durch Kirchliches Gesetz vom 24. November
2008 (Abl. 63 S. 282) geändert wurde, werden nach
dem Wort „Maßgabe“ die Worte „des kirchlichen
Verwaltungsverfahrensrechts,“ eingefügt.
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Artikel 5
Änderung des Kirchenbeamten-

ausführungsgesetzes

In § 15 Abs. 2 (zu § 87) Kirchenbeamtenausführungs-
gesetz vom 30. November 2006 (Abl. 62 S. 166), das
durch Kirchliches Gesetz vom 30. November 2006
(Abl. 62 S. 319, 322; dieses geändert durch Kirchli-
ches Gesetz vom 25. Oktober 2007 [Abl. 62 S. 607])
geändert wurde, werden nach dem Wort „des“ die
Worte „Teils III des Verwaltungsverfahrens- und -zustel-
lungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deut-
schland, der § 14 bis 17 des Verwaltungsverfahrens-
und -zustellungsausführungs- und -ergänzungsge-
setzes und des“ eingefügt.

Artikel 6
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt zu dem vom Rat der Evangelischen
Kirche in Deutschland durch Verordnung gemäß § 62
Absatz 2 Satz 3 Verwaltungsverfahrens- und -zustel-
lungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland
bestimmten Zeitpunkt in Kraft.

Stuttgart, den 26. November 2010

D r .  h. c.  F r a n k  O.  J u l y

Kirchliche Verordnung für den
Studiengang „Evangelische Theo-
logie: Kirchlicher Abschluss“
(Prüfungsordnung I – PO I)

vom 18. Oktober 2010  AZ 22.50 Nr. 489

Auf Grund von §§ 4 Abs. 1 Nr. 2, 75 Abs. 1 Satz 2
Württembergisches Pfarrergesetz wird unter Wahrung
der Beteiligungsrechte gemäß § 6 Abs. 2 Vereinba-
rung über das Stift in Tübingen nach Beratung gemäß
§ 39 Abs. 1 Kirchenverfassungsgesetz verordnet:

Abschnitt I
Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Prüfungsordnung I regelt das Studium und
die Prüfungen des Studiengangs „Evangelische Theo-

logie: Kirchlicher Abschluss“ an der Evangelisch-the-
ologischen Fakultät der Eberhard Karls Universi-
tät Tübingen.

(2) Die Erste Evangelisch-theologische Dienstprüfung
des Studiengangs „Evangelische Theologie: Kirchli-
cher Abschluss“ bildet einen berufsqualifizierenden
Abschluss. Durch die Erste Evangelisch-theologische
Dienstprüfung weisen die Kandidatinnen und Kandi-
daten ihre Qualifikation als Theologinnen und Theo-
logen nach. Sie dient dem Nachweis der für den Vor-
bereitungsdienst erforderlichen wissenschaftlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten.

(3) Durch die Erste Evangelisch-theologische Dienst-
prüfung soll festgestellt werden, ob die Kandidatin
oder der Kandidat gründliche Fachkenntnisse, Ver-
ständnis der Zusammenhänge und theologisches Ur-
teilsvermögen erworben hat und die Fähigkeit besitzt,
nach wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu
arbeiten.

(4) Die Zwischenprüfung und die Erste Evangelisch-
theologische Dienstprüfung werden jeweils als zusam-
menhängende Prüfungen durchgeführt.

(5) Das Bestehen der Ersten Evangelisch-theologi-
schen Dienstprüfung nach der vorliegenden Prüfungs-
ordnung I ist die Voraussetzung für die Aufnahme in
den Vorbereitungsdienst der Evangelischen Landes-
kirche in Württemberg (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 Württ. Pfarrer-
gesetz).

§ 2
Regelstudienzeit, Studienaufbau,

Umfang des Studiums

(1) Der Studiengang „Evangelische Theologie: Kirch-
licher Abschluss“ hat eine Regelstudienzeit von
insgesamt 10 Semestern und umfasst 300 Leistungs-
punkte (1 LP entspricht 30 Arbeitsstunden). Diese
verteilen sich auf vier Semester Grundstudium
(120 LP), vier Semester Hauptstudium (120 LP) so-
wie zwei Semester Integrations- und Examensphase
(60 LP).

Im Grundstudium sind Lehrveranstaltungen im Um-
fang von 30 LP, im Hauptstudium von 42 LP durch
die Studierenden frei zu wählen. In der Integrations-
und Examensphase sind alle 60 LP durch die vorge-
schriebenen Pflichtmodule zu erzielen.
Für noch zu erbringende Leistungen in den Sprachen
Latein (Latinum), Griechisch (Graecum) und Hebrä-
isch (Hebraicum) verlängert sich die Regelstudienzeit
um maximal zwei Sprachsemester. Alle drei Sprach-
abschlüsse sind bis zur Zwischenprüfung nachzu-
weisen.
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(2) Über darüber hinausgehende Verlängerungen der
Studiendauer und über die Verlängerung von Prü-
fungsfristen entscheidet der Prüfungsausschuss auf
schriftlichen Antrag. Der Prüfungsausschuss entschei-
det insbesondere über die Inanspruchnahme der
Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes sowie über die
Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes.

(3) Das Studium ist modular aufgebaut. Die zu absol-
vierenden Module und zugehörige Lehrveranstal-
tungen sind in der Anlage Modulhandbuch aufgeführt.
Inhalte und Titel der Lehrveranstaltungen, gegebenen-
falls Zugangsvoraussetzungen sowie Prüfungsvor-
gaben im einzelnen werden durch diese Prüfungs-
ordnung I sowie durch das Modulhandbuch geregelt.
Die in den Modulen ausgewiesenen Lehrveranstal-
tungen können durch Lehrveranstaltungen vergleich-
baren Typs und Umfangs nach Maßgabe des Modul-
handbuchs ersetzt werden.

(4) Der Besuch eines Aufbaumoduls setzt in der Re-
gel den Besuch des entsprechenden Basismoduls vo-
raus. Einzelne Module des Hauptstudiums können
bereits während des Grundstudiums studiert werden.

(5) Unterrichts- und Prüfungssprache ist grundsätz-
lich deutsch. Lehrveranstaltungen können auch in
englischer Sprache abgehalten werden; dies bezieht
sich auch auf die Erbringung der zugehörigen Prü-
fungsleistung.

§ 3
Module

(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abge-
schlossene Lehr- und Lerneinheit, die sich aus ver-
schiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen
kann. Es besteht aus den im Modulhandbuch beschrie-
benen zu besuchenden Lehrveranstaltungen und den
zu erbringenden Studienleistungen, die für die erfolg-
reiche Absolvierung eines Moduls notwendig sind.

(2) Die Module des Studiengangs „Evangelische The-
ologie: Kirchlicher Abschluss“ sind zum Teil Pflicht-
module, welche von allen Studierenden absolviert
werden müssen. Ein Teil der Module sind Wahlpflicht-
module oder Wahlmodule, die der Vertiefung und
Schwerpunktbildung in allen Fächern dienen.

§ 4
Prüfungsausschuss, Prüfende und Beisitzende

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch
diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist der
Prüfungsausschuss zuständig, der damit auch Prü-
fungsausschuss für die Erste Evangelisch-theologische

Dienstprüfung und die Zwischenprüfung ist. Ständi-
ge Mitglieder des Prüfungsausschusses sind neben
Vertreterinnen und Vertretern des Oberkirchenrats die
Professorinnen und Professoren der Evangelisch-the-
ologischen Fakultät der Universität Tübingen sowie
die Ephora oder der Ephorus, die Studieninspektorin
oder der Studieninspektor des Evangelischen Stifts und
die Leiterin oder der Leiter des Prüfungsamtes. Die
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann
mit Zustimmung des Prüfungsausschusses weitere
promovierte Theologinnen und Theologen auch als
ständige Mitglieder in den Prüfungsausschuss berufen.

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören zwei Mitglieder
des Oberkirchenrats an. Sie können sich bei den Sit-
zungen des Prüfungsausschusses und bei einzelnen
Prüfungsvorgängen durch ihre Stellvertreterinnen und
Stellvertreter vertreten lassen. Der Oberkirchenrat
betraut eines seiner Mitglieder mit dem Vorsitz des
Prüfungsausschusses. Im Verhinderungsfall über-
nimmt ein anderes Mitglied des Oberkirchenrats die
Vertretung. Die Geschäftsführung obliegt, soweit
nichts anderes bestimmt ist, dem Ephorat des Evan-
gelischen Stifts. Die Funktion der Geschäftsführerin
oder des Geschäftsführers und die Leitung der Ge-
schäftsstelle für die Prüfungen wird von der Ephora
oder dem Ephorus oder der Studieninspektorin oder
dem Studieninspektor wahrgenommen.

(3) Der Prüfungsausschuss bestimmt die Klausurauf-
gaben für die Erste Evangelisch-theologische Dienst-
prüfung, bestimmt die Hilfsmittel und stellt die Fach-
noten und die Gesamtnote für die Zwischenprüfung
und für die Erste Evangelisch-theologische Dienst-
prüfung in der Schlusssitzung des jeweiligen Semes-
ters fest. Er ist, soweit nichts anderes bestimmt ist, für
alle Entscheidungen im Rahmen der Prüfungsver-
fahren zuständig. Aus dem Kreis der Professorinnen
und Professoren der Evangelisch-theologischen Fakul-
tät und weiterer promovierter Theologinnen und The-
ologen bestellt er die jeweiligen Prüferinnen und Prü-
fer.

(4) Für die Organisation und Durchführung der Prü-
fungen (Zwischenprüfung, Erste Evangelisch-theolo-
gische Dienstprüfung) ist die Geschäftsstelle für die
Prüfungen in Absprache mit dem Prüfungsamt zustän-
dig.

(5) Der Oberkirchenrat beruft jeweils für zwei Semes-
ter eine Beisitzerin oder einen Beisitzer für die münd-
lichen Prüfungen der Ersten Evangelisch-theologi-
schen Dienstprüfung und ihre oder seine Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter. Die Beisitzerin oder
der Beisitzer gehört der jeweiligen Prüfungskommis-
sion mit beratender Stimme an und soll an der
Schlusssitzung teilnehmen. Sofern sie oder er an den
mündlichen Prüfungen oder an der Schlusssitzung
teilnimmt, muss sie oder er gehört werden. Sie oder
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er hat das Recht, die schriftlichen Arbeiten einzuse-
hen. Die Beisitzerin oder der Beisitzer muss die Zweite
Evangelisch-theologische Dienstprüfung abgelegt
haben und im Dienst der Landeskirche stehen. Das-
selbe gilt im Verhinderungsfalle für ihre oder seine
Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Die in die Liste
der württembergischen Theologiestudierenden Aufge-
nommenen können Vorschläge für die Berufung ma-
chen.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prü-
fenden und die Beisitzenden unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen
Dienst stehen, sind sie durch die oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Die Geschäftsstelle für die Prüfungen gibt den
Kandidatinnen und Kandidaten die Namen der Prüfer-
innen und Prüfer für die mündlichen Prüfungen in
angemessener Frist bekannt.

§ 5
Anerkennung von Studienzeiten,
Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in
demselben Studiengang an einer Universität oder ei-
ner gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich
des Hochschulrechts der Bundesrepublik Deutschland
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt.

(2) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, wer-
den angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gege-
ben ist.
Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzei-
ten, Studien- und Prüfungsleistungen in Inhalt, Um-
fang und in den Anforderungen denjenigen des Stu-
dienganges „Evangelische Theologie: Kirchlicher
Abschluss“ an der Evangelisch-theologischen Fakul-
tät der Universität Tübingen entsprechen. Dabei ist
kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamt-
betrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen.

(3) Bei Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und
Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands er-
bracht wurden, sind die von der Kultusminister-
konferenz und der Hochschulrektorenkonferenz ge-
billigten Äquivalenzvereinbarungen sowie Abspra-
chen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu
beachten.

(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerech-
net, sind die Noten – soweit die Notensysteme ver-
gleichbar sind – zu übernehmen und nach Maßgabe
dieser Studien- und Prüfungsordnung in die Berech-
nung der Gesamtnote einzubeziehen; dies ist dann
nicht der Fall, wenn eine entsprechende Prüfungs-

leistung bereits in einem geschlossenen Prüfungs-
zusammenhang eingereicht worden ist. Bei unver-
gleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ ins Zeugnis aufgenommen.

(5) Anerkennungen nach Absatz 2 und 3 werden durch
das Dekanat der Evangelisch-theologischen Fakultät
der Universität Tübingen bescheinigt. Die Studieren-
den haben die für die Anrechnung erforderlichen Un-
terlagen vorzulegen.

§ 6
Täuschung und Ordnungsverstoß

bei Prüfungsleistungen

(1) Versucht eine Kandidatin oder ein Kandidat, das
Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungsleistungen durch
Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, so wird die betreffende Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5) bewertet.
Auf die in Satz 1 vorgesehenen Folgen kann auch er-
kannt werden, wenn eine Kandidatin oder ein Kandi-
dat nach Ausgabe der Prüfungsaufgabe unerlaubte
Hilfsmittel mit sich führt. Etwa vorgefundene uner-
laubte Hilfsmittel sind unverzüglich wegzunehmen.

(2) Hat eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer bei ei-
ner Prüfung getäuscht oder nicht zugelassene Hilfs-
mittel benützt und wird diese Tatsache erst nach Aus-
händigung des benoteten Leistungsnachweises bzw.
des Zeugnisses bekannt, so kann die ergangene
Prüfungsentscheidung nachträglich widerrufen wer-
den. Der Leistungsnachweis bzw. das Prüfungszeugnis
ist einzuziehen. Das Prüfungszeugnis ist gegebenen-
falls neu zu erteilen.

(3) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme ei-
ner Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne dass die
Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen woll-
te, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung
des benoteten Leistungsnachweises bzw. des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Beste-
hen der Modul(teil)prüfung bzw. der Prüfungsleistung
im Rahmen der Zwischenprüfung oder der Ersten
Evangelisch-theologischen Dienstprüfung geheilt. Hat
die Kandidatin oder der Kandidat vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, dass sie oder er die Modul(teil)prüfung
bzw. die Prüfungsleistung im Rahmen der Zwischen-
prüfung oder der Ersten Evangelisch-theologischen
Dienstprüfung ablegen konnte, so kann die ergange-
ne Prüfungsentscheidung nachträglich widerrufen
werden.

(4) Von der jeweiligen Prüfungsleistung kann ausge-
schlossen werden, wer den geordneten Ablauf der Prü-
fung empfindlich stört. Die betreffende Prüfungs-
leistung gilt in diesem Fall als nicht erbracht und wird
mit „nicht ausreichend“ (5) bewertet.
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(5) Wird die Prüfungsentscheidung nach Absatz 2 oder
Absatz 3 Satz 2 widerrufen, so kann bei Modul-
(teil)prüfungen die Prüfung einmal wiederholt wer-
den. Bei Prüfungsleistungen im Rahmen der Zwi-
schenprüfung oder der Ersten Evangelisch-theologi-
schen Dienstprüfung entscheidet der Prüfungsaus-
schuss, ob eine einzelne Prüfungsleistung mit „nicht
ausreichend“ (5) zu bewerten ist oder die Prüfung
insgesamt für nicht bestanden erklärt wird. Das
Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls
ist ein neues Prüfungszeugnis auszustellen. Für die
Wiederholung gelten §§ 23, 24 und §§ 37, 38, wobei
für die dort gesetzten Fristen auf den Zeitpunkt des
Widerrufs abzustellen ist.

(6) Die jeweilige Prüfungskommission beziehungswei-
se die Aufsicht führende Person kann in Fällen von
Absatz 4 einen Ausschluss verfügen. Gegen diese
Entscheidung kann die Kandidatin oder der Kandidat
bei Leistungen im Rahmen der Zwischenprüfung oder
der Ersten Evangelisch-theologischen Dienstprüfung
innerhalb von 48 Stunden bei der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses Einwendungen er-
heben. Wird diesen stattgegeben, so ist die Prüfung
zu wiederholen. Belastende Entscheidungen werden
in diesem Fall der Kandidatin oder dem Kandidaten
unverzüglich schriftlich mitgeteilt, begründet und mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen.

§ 7
Einwendungen gegen das Prüfungsverfahren

und das Prüfungsergebnis
der Zwischenprüfung und der

Ersten Evangelisch-theologischen Dienstprüfung

(1) Erscheint das Prüfungsverfahren nicht ordnungs-
gemäß, so können bei der oder dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses innerhalb von 48 Stunden nach
Beendigung des betreffenden Prüfungsvorganges Ein-
wendungen erhoben werden. Die oder der Vorsitzen-
de des Prüfungsausschusses entscheidet innerhalb
weiterer 48 Stunden nach Zugang der Einwendung.
Wird der Einwendung stattgegeben, so hat die Ge-
schäftsstelle für die Prüfungen einen zeitnahen Ter-
min für die Wiederholung der betreffenden Prüfungs-
leistung zu bestimmen.

(2) Werden gegen eine Kandidatin oder einen Kandi-
daten Entscheidungen nach § 6 Abs. 1 getroffen, kann
sie oder er dagegen innerhalb einer Frist von 48 Stun-
den nach Bekanntgabe den Oberkirchenrat anrufen.

(3) Gegen Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach
§§ 13, 22, 34 und 35 kann der Oberkirchenrat innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe angerufen werden.

(4) Gegen Entscheidungen des Oberkirchenrats nach
Absatz 2 und 3 sowie gegen andere Entscheidungen

des Oberkirchenrats im Prüfungsverfahren kann die
Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Ent-
scheidung Klage beim Verwaltungsgericht der Evan-
gelischen Landeskirche in Württemberg erheben.

§ 8
Versäumnis einer Prüfungsleistung und Rücktritt

von der Zwischenprüfung oder
der Ersten Evangelisch-theologischen Dienstprüfung

(1) Bleibt eine Kandidatin oder ein Kandidat ohne
wichtigen Grund einem Prüfungstermin fern oder er-
bringt sie oder er eine schriftliche Prüfungsleistung
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit,
so wird die entsprechende Prüfungsleistung mit „nicht
ausreichend“ (5) bewertet. Aus wichtigem Grund ver-
säumte Prüfungsleistungen sind nachzuholen.

(2) Die Kandidatin oder der Kandidat kann bis zu
Beginn der ersten Prüfungsleistung der Zwischenprü-
fung oder der Ersten Evangelisch-theologischen
Dienstprüfung von der Prüfung zurücktreten. In die-
sem Fall gilt die Prüfung als nicht unternommen.

§ 9
Arten der studienbegleitenden Prüfungsleistungen

(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind

1. die schriftlichen Prüfungsleistungen;
2. die mündlichen Prüfungsleistungen;
3. weitere Formen von Prüfungsleistungen.

(2) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis
glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder stän-
diger gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht in der
Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in
der vorgesehenen Form zu erbringen, kann der Prü-
fungsausschuss gestatten, gleichwertige Prüfungs-
leistungen in einer anderen Form zu erbringen. Ent-
sprechendes gilt für Studienleistungen.

§ 10
Studienbegleitende mündliche Prüfungen

(1) In den studienbegleitenden mündlichen Prüfungs-
leistungen soll der Prüfling nachweisen, dass die Zu-
sammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden
und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhän-
ge eingeordnet werden können. Ferner soll festgestellt
werden, ob der Prüfling über ein dem Studium ent-
sprechendes Grundlagenwissen verfügt.

(2) Die Dauer der studienbegleitenden mündlichen
Prüfungsleistungen beträgt in der Regel 20 Minuten.
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§ 11
Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen

(1) In den schriftlichen Prüfungsleistungen soll der
Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und
mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Metho-
den des Faches ein Problem erkennen und Wege zu
einer Lösung finden kann.

(2) Die Dauer der studienbegleitenden schriftlichen
Prüfungsleistungen beträgt in der Regel drei Stunden.

(3) Sofern eine studienbegleitende schriftliche Prü-
fungsleistung in Form einer Hausarbeit (Pro- oder
Hauptseminararbeit) erbracht wird, hat der Prüfling
schriftlich zu versichern, dass er die Hausarbeit ohne
fremde Hilfe selbst verfasst, keine anderen als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und Zi-
tate als solche ausgewiesen hat. Studienbegleitende
Hausarbeiten (Pro- oder Hauptseminararbeit) sind in
ausgedruckter und digitaler Form abzugeben.

(4) Das Bewertungsverfahren für studienbegleitende
schriftliche Prüfungsleistungen nach Absatz 2 soll in
der Regel den Beginn der Vorlesungszeit des Semes-
ters, das auf das Semester folgt, in dem die Prüfungs-
leistung erbracht wurde, nicht überschreiten. Das
Bewertungsverfahren für studienbegleitende schrift-
liche Prüfungsleistungen nach Absatz 3 soll drei Mo-
nate nach Abgabe der Prüfungsleistung nicht über-
schreiten.

§ 12
Bewertung der studienbegleitenden mündlichen

und schriftlichen Prüfungsleistungen

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen
werden von den jeweiligen Prüfenden beziehungsweise
Korrigierenden festgesetzt.

(2) Die Bewertung erfolgt gemäß § 13 Abs. 1 und 2.

§ 13
Bewertung

(1) Der Bewertung wird folgende Notenskala zugrun-
de gelegt:

sehr gut (1) = eine hervorragende Leis-
tung,

gut (2) = eine Leistung, die erheb-
lich über den durchschnitt-
lichen Anforderungen liegt,

befriedigend (3) = eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderun-
gen entspricht,

ausreichend (4) = eine Leistung, die trotz
ihrer Mängel noch den
Anforderungen genügt,

nicht ausreichend (5) = eine Leistung, die wegen
erheblicher Mängel den
Anforderungen nicht
mehr genügt.

(2) Es können zur differenzierten Bewertung der
Prüfungsleistungen Zwischennoten durch Verringern
oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,5 gebildet
werden. Die Note 0,5 und Zwischennoten über 4,0 sind
ausgeschlossen.

(3) Bei Modulen, in denen mehrere benotete Leis-
tungsnachweise erbracht wurden, sowie bei der Zwi-
schenprüfung und bei der Ersten Evangelisch-theolo-
gischen Dienstprüfung lauten die Noten für die
einzelnen Prüfungsfächer und die Gesamtnote:

bei einem Durchschnitt bis 1,25:
sehr gut,

bei einem Durchschnitt von 1,26 bis 1,75:
sehr gut bis gut,

bei einem Durchschnitt von 1,76 bis 2,25:
gut,

bei einem Durchschnitt von 2,26 bis 2,75:
gut bis befriedigend,

bei einem Durchschnitt von 2,76 bis 3,25:
befriedigend,

bei einem Durchschnitt von 3,26 bis 3,75:
befriedigend bis ausreichend,

bei einem Durchschnitt von 3,76 bis 4,00:
ausreichend,

bei einem Durchschnitt über 4,00:
nicht ausreichend.

Bei der Gesamtnote der Zwischenprüfung und der
Ersten Evangelisch-theologischen Dienstprüfung wird
zusätzlich die erzielte Note in Ziffern mit einer Stelle
nach dem Komma in Klammern hinter dem Wortlaut
der erzielten Note angegeben.

(4) Die Ergebnisse der einzelnen Prüfungsleistungen,
die Fachnoten und die Gesamtnote bei der Zwischen-
prüfung und bei der Ersten Evangelisch-theologischen
Dienstprüfung werden in eine Liste eingetragen. Die
Mitglieder des Prüfungsausschusses stellen mit ihrer
Unterschrift die in der Liste eingetragenen Noten fest.

§ 14
Zeugnisse

(1) Kandidatinnen und Kandidaten, die die Zwischen-
prüfung oder die Erste Evangelisch-theologische
Dienstprüfung bestanden haben, erhalten ein Zeug-
nis. Das Zeugnis trägt das Datum der Sitzung, in der
der Prüfungsausschuss die Fach- und Gesamtnoten
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feststellt. Es enthält die Gesamtnote, die Fachnoten,
bei der Ersten Evangelisch-theologischen Dienst-
prüfung zusätzlich die Note und das Thema der wis-
senschaftlichen Hausarbeit unter Angabe des Sonder-
faches oder des Hauptfaches, dem die Hausarbeit
zugeordnet wurde.

(2) Die Studierenden, die die Zwischenprüfung oder
die Erste Evangelisch-theologische Dienstprüfung
erfolgreich abgelegt haben, erhalten zusätzlich zu der
Gesamtnote nach dem European Credit Transfer Sys-
tem (ECTS) eine relative Note entsprechend der nach-
folgenden Bewertungsskala:

A die besten 10%
B die nächsten 25%
C die nächsten 30%
D die nächsten 25%
E die nächsten 10%

Als Grundlage für die Berechnung der relativen Note
sind je nach Größe des Abschlussjahrgangs nach
Festlegung der Geschäftsstelle für die Prüfungen
erforderlichenfalls außer dem Abschlussjahrgang so
viele vorhergehende Jahrgänge als Kohorten zu erfas-
sen, dass die Abschlussergebnisse von mindestens 50
Personen die Vergleichsgrundlage bilden.

(3) Für einzelne Module kann die ECTS-Note nach
Absatz 2 – soweit dies möglich und ein entsprechen-
der Bedarf gegeben ist – fakultativ ausgewiesen wer-
den.

(4) Das Nichtbestehen der Zwischenprüfung und der
Ersten Evangelisch-theologischen Dienstprüfung wird
schriftlich mitgeteilt. Die erbrachten Prüfungsleis-
tungen und deren Benotung werden schriftlich be-
scheinigt. Der schriftliche Bescheid über die nicht
bestandene Prüfung gibt auch Auskunft darüber, ob
und gegebenenfalls in welchem Umfang und inner-
halb welcher Frist Prüfungsleistungen wiederholt
werden können.

(5) Der Bescheid über die nicht bestandene Prüfung
ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 15
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungs-
verfahrens ist dem Prüfungsteilnehmer oder der Prü-
fungsteilnehmerin auf schriftlichen Antrag hin Ein-
sicht in die ihn oder sie betreffenden Prüfungsakten
zu gewähren.

Abschnitt II
Zwischenprüfung

§ 16
Ziel der Zwischenprüfung

(1) Die Zwischenprüfung schließt das Grundstudium
ab. Durch sie soll die Kandidatin oder der Kandidat
nachweisen, dass sie oder er das Ziel des Grundstudi-
ums erreicht hat und dass sie oder er insbesondere die
inhaltlichen Grundlagen ihres beziehungsweise sei-
nes Faches, ein methodisches Instrumentarium und
eine systematische Orientierung erworben hat, die
erforderlich sind, um das Studium mit Erfolg fortzu-
setzen.

(2) Die bestandene Zwischenprüfung ist Vorausset-
zung für die Zulassung zur Ersten Evangelisch-theo-
logischen Dienstprüfung.

§ 17
Zulassungsvoraussetzungen und

Anmeldung zur Zwischenprüfung

(1) Die Anmeldung zur Zwischenprüfung erfolgt
jeweils zu Beginn der Vorlesungszeit des Semesters,
in dem die Zwischenprüfung abgelegt wird, zu dem
von der Geschäftsstelle für die Prüfungen bekannt
gegebenen Termin.

(2) Zur Zwischenprüfung im Studiengang „Evangeli-
sche Theologie: Kirchlicher Abschluss“ kann nur zu-
gelassen werden, wer

- an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen für die-
sen Studiengang eingeschrieben ist,
- seinen Prüfungsanspruch in diesem Studiengang
nicht verloren hat.

(3) Für die Zulassung zur Zwischenprüfung sind zu-
sätzlich folgende Unterlagen vorzulegen.

1. ein tabellarischer Lebenslauf,
2. eine Bescheinigung des zuständigen Pfarramts

über die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der
Evangelischen Kirche in Deutschland, deren
Ausstellungsdatum nicht länger als drei Monate
zurückliegt,

3. eine beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses
oder des Nachweises einer gleichwertigen
Vorbildung,

4. der Nachweis der Teilnahme an der verbindlichen
Studienberatung zu Beginn und am Ende des
ersten Semesters,

5. der Nachweis über die erforderlichen Sprach-
kenntnisse nach § 2 Abs. 1,

6. der Nachweis der bestandenen Bibelkunde-
prüfung (Biblicum); (vgl. Modul EvTh-Prop),
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7. der Nachweis der bestandenen Prüfung in
Philosophie (Philosophicum); (vgl. Modul
EvTh-Phil),

8. gegebenenfalls der Nachweis über die vorgezo-
gene Einzelprüfung nach § 19 Abs. 2 Nr. 2,

9. eine Erklärung darüber, in welchem Fach die
Klausur der Zwischenprüfung (vgl. § 19 Abs. 2
Nr. 1) geschrieben werden soll,

10. der Nachweis der Teilnahme an folgenden
Modulen:

a) Propaedeuticum (EvTh-Prop)
b) Basismodul Altes Testament (EvTh-AT 1)
c) Basismodul Neues Testament (EvTh-NT 1)
d) Basismodul Kirchengeschichte (EvTh-KG 1)
e) Basismodul Systematische Theologie

(EvTh-ST 1)
f) Basismodul Praktische Theologie (Teil 1)

(EvTh-PT 1.1)
g) Interdisziplinäres Basismodul (EvTh-IntM 1)
h) Modul Philosophie (EvTh-Phil)
11. der Nachweis von zwei mindestens mit „ausrei-

chend“ (4) benoteten Prüfungsleistungen in
Form von schriftlichen Hausarbeiten (in
gedruckter und digitaler Form abgegeben), die
im Rahmen von Proseminaren aus den in Nr. 10
litt. b bis e genannten Modulen angefertigt
wurden. Eine Hausarbeit muss in einem Prose-
minar der unter Nr. 10 litt. b oder c genannten
Module, eine muss in einem Proseminar der
unter Nr. 10 litt. d oder e genannten Module
angefertigt werden. Eine dieser schriftlichen
Hausarbeiten kann durch einen benoteten
Hauptseminarschein aus dem Wahlbereich oder
den Nachweis einer im Anschluss an eine
Hauptvorlesung abgelegten Prüfung aus den in
Nr. 10 litt. b bis e genannten Modulen ersetzt
werden. Die schriftliche Hausarbeit und die
abgelegte Prüfung im Anschluss an eine
Hauptvorlesung dürfen nicht aus demselben
Fach sein.

12. eine Immatrikulationsbescheinigung der
Universität Tübingen für das Prüfungssemester,

13. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber oder
die Bewerberin bereits eine Zwischenprüfung
abgelegt hat, oder sich in einem solchen
Studiengang in einem Prüfungsverfahren
befindet.

(4) Die Zwischenprüfung ist im Regelfall am Ende
des vierten spätestens bis zum Ende des sechsten Se-
mesters abzulegen. Diese Frist verlängert sich nach
§ 2 Abs. 1 um bis zu 2 Semester, wenn Nachweise der
Sprachkenntnisse (Hebraicum, Graecum, Latinum)
während des Studiums nachzuholen sind.

(5) Die Zwischenprüfung kann auch vor Ablauf die-
ser Frist abgelegt werden, sofern die für die Zulas-
sung erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind.

(6) Wird die Zwischenprüfung nicht innerhalb der in
Absatz 4 genannten Fristen abgelegt, geht der Prü-
fungsanspruch verloren, es sei denn, die Fristüber-
schreitung ist vom Studierenden nicht zu vertreten.

§ 18
Zulassung zur Zwischenprüfung

(1) Die Meldung zur Zwischenprüfung ist mit den nach
§ 17 erforderlichen Unterlagen über die Geschäfts-
stelle für die Prüfungen beim Oberkirchenrat einzu-
reichen.

(2) Der Oberkirchenrat entscheidet über die Zulassung
zur Zwischenprüfung. In Ausnahmefällen kann er im
Benehmen mit dem Prüfungsausschuss der Evange-
lisch theologischen Fakultät von einzelnen Erforder-
nissen befreien oder gestatten, den Nachweis auf an-
dere Weise zu führen. Eine Ablehnung ist schriftlich
mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Zwischenprüfung
darf nur abgelehnt werden, wenn

1. die in § 17 Abs. 2 genannten Voraussetzungen
nicht erfüllt sind oder

2. die Unterlagen nach § 17 Abs. 3 unvollständig
sind und keine Ausnahmeregelung im Sinne von
§ 18 Abs. 2 vorliegt oder

3. der Bewerber oder die Bewerberin die Zwischen-
prüfung in demselben oder nach Maßgabe des
Landesrechts einem verwandten Studiengang
beziehungsweise die Erste Evangelisch-theolo-
gische Dienstprüfung endgültig nicht bestanden
hat oder

4. der Bewerber oder die Bewerberin sich in
demselben oder einem nach Maßgabe des
Landesrechts verwandten Studiengang in einem
entsprechenden Prüfungsverfahren beziehungs-
weise in einem entsprechenden kirchlichen
Prüfungsverfahren befindet oder

5. kein Prüfungsanspruch mehr besteht (vgl. § 17
Abs. 6).

(4) Der Oberkirchenrat teilt dem Bewerber oder der
Bewerberin spätestens vier Wochen vor Beginn der
Zwischenprüfung die Zulassung zur Zwischenprüfung
mit.

(5) Nach der Zulassung werden die Namen der Zuge-
lassenen dem Prüfungsausschuss und den jeweiligen
Prüfenden mitgeteilt.
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§ 19
Aufbau, Umfang und Art der Zwischenprüfung

(1) Prüfungsfächer sind:

1. Altes Testament,
2. Neues Testament,
3. Kirchen- und Dogmengeschichte.

Ein exegetisches Fach kann nach Wahl des Kandida-
ten oder der Kandidatin durch ein weiteres theologi-
sches Fach, das an der Fakultät vertreten ist, ersetzt
werden.

(2) Die Zwischenprüfung besteht aus:

1. einer Klausur in den Fächern Altes oder Neues
Testament,

2. zwei mündlichen Prüfungen, von denen eine
vorgezogen abgelegt werden kann.

(3) Die nach Absatz 2 prüfungsrelevanten Lehr-
veranstaltungen sind im Modulhandbuch auszu-
weisen.

(4) Die Zwischenprüfung soll innerhalb von vier Wo-
chen abgeschlossen sein.

(5) Wird nach Absatz 2 Nr. 2 eine Prüfungsleistung
vorgezogen, muss diese bei der Geschäftsstelle für die
Prüfungen vier Wochen vor dem Prüfungstermin an-
gemeldet werden. Die Geschäftsstelle für die Prüfun-
gen bestätigt diese Anmeldung und spricht die Zulas-
sung zu dieser Teilprüfung aus. Das Zulassungsver-
fahren nach § 18 bleibt davon unberührt.

§ 20
Klausurarbeit

(1) In der Klausurarbeit soll die Kandidatin oder der
Kandidat nachweisen, dass sie oder er in begrenzter
Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängi-
gen Methoden ihres beziehungsweise seines Faches
ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung fin-
den kann.

(2) Die Bearbeitungszeit beträgt drei Zeitstunden.
Körperbehinderten Kandidatinnen und Kandidaten
kann diese Frist auf Antrag bis zu einer Stunde ver-
längert werden.

§ 21
Mündliche Prüfung

(1) In den mündlichen Prüfungen soll die Kandidatin
oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er in be-
grenzter Zeit mit den gängigen Methoden ihres be-

ziehungsweise seines Faches ein Problem erkennt und
spezielle Fragestellungen in die Zusammenhänge des
Prüfungsgebietes einzuordnen vermag. Durch die
mündlichen Prüfungen soll ferner festgestellt werden,
ob die Kandidatin oder der Kandidat über breites
Grundlagenwissen verfügt.

(2) Die Prüfungskommission besteht aus dem oder der
Lehrenden, der oder die die betreffende Lehrveran-
staltung gehalten hat, und einem promovierten Theo-
logen oder einer promovierten Theologin nach § 4
Abs.  3 Satz 3 oder einem wissenschaftlichen Mitar-
beiter oder einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin der
Evangelisch-theologischen Fakultät der oder die das
Protokoll führt.

§ 22
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der

Noten und Bestehen der Zwischenprüfung

(1) Die Klausurarbeit nach § 20 wird jeweils von zwei
Korrektorinnen oder Korrektoren getrennt bewertet.
Sie sollen sich auf eine gemeinsame Note einigen, die
zu begründen ist. Können sich die Korrektorinnen oder
Korrektoren nicht auf eine gemeinsame Note einigen,
so errechnet die Geschäftsstelle für die Prüfung das
Mittel der beiden Notenvorschläge entsprechend § 13
Abs. 3.

(2) Über jede mündliche Prüfung nach § 21 wird ein
Protokoll gefertigt, das die Gegenstände der Prüfung
und die Note enthält. Es ist von den Mitgliedern der
Prüfungskommission zu unterzeichnen. Die Noten für
die mündlichen Prüfungen werden von der Prüfungs-
kommission im Anschluss an die Prüfung einvernehm-
lich festgelegt.

(3) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn in je-
der Prüfungsleistung mindestens die Note „ausrei-
chend“ (4) erreicht wurde.

(4) Die Gesamtnote der Zwischenprüfung errechnet
sich aus dem Durchschnitt der Fachnoten.

§ 23
Wiederholung einzelner Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen, die mit der Note „nicht aus-
reichend“ (5) bewertet werden, können einmal wie-
derholt werden. Eine zweite Wiederholung ist in
besonders begründeten Ausnahmefällen zulässig. Die
Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist
nicht zulässig.

(2) Die Wiederholungen sind jeweils im Rahmen des
folgenden Prüfungstermins vorzunehmen. Der Prü-
fungsanspruch erlischt bei Versäumnis der Wieder-
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holungsfrist, es sei denn, der Kandidat oder die
Kandidatin hat das Versäumnis nicht zu vertreten.

§ 24
Wiederholung der Zwischenprüfung

(1) Wurde die Zwischenprüfung insgesamt nicht be-
standen, so kann sie einmal, frühestens beim folgen-
den Prüfungstermin, spätestens nach einem Jahr wie-
derholt werden. Der Prüfungsanspruch erlischt bei
Versäumnis der Wiederholungsfrist, es sei denn, der
Kandidat oder die Kandidatin hat das Versäumnis nicht
zu vertreten. Die Wiederholung einer bestandenen
Zwischenprüfung ist nicht zulässig.

(2) Fehlversuche bei anderen Gliedkirchen der EKD
oder bei anderen von der EKD anerkannten Evange-
lisch-theologischen Fakultäten oder Theologischen
Hochschulen sind dabei anzurechnen.

§ 25
Zeugnis

Binnen zwei Wochen nach Feststellung der Noten
durch den Prüfungsausschuss wird ein Zeugnis über
die Zwischenprüfung ausgestellt, das die in den Fach-
prüfungen erzielten Noten und die Gesamtnote ent-
hält. Näheres ist in den §§ 13 und 14 geregelt.

§ 26
Beratungsgespräch

Nach der Zwischenprüfung findet mit dem Absolven-
ten oder der Absolventin durch ein Mitglied der Evan-
gelisch-theologischen Fakultät, das im Prüfungsaus-
schuss Sitz und Stimme hat, ein Beratungsgespräch
statt.

Abschnitt III
Erste Evangelisch-theologische Dienstprüfung

§ 27
Regelstudienzeit

(1) Die Regelstudienzeit für den Studiengang „Evan-
gelische Theologie: Kirchlicher Abschluss“ ist in § 2
Abs. 1 festgelegt.

(2) Die Evangelisch-theologische Fakultät der Uni-
versität Tübingen stellt durch das Lehrangebot sicher,
dass die Prüfungsleistungen in den in dieser Prüfungs-
ordnung I festgesetzten Zeiträumen erbracht werden
können.

(3) Die Erste Evangelisch-theologische Dienstprüfung
kann auch vor Ende der Regelstudienzeit abgelegt
werden, sofern die erforderlichen Zulassungsvoraus-
setzungen nachgewiesen sind.

§ 28
Zulassungsvoraussetzungen und Anmeldung

zur Ersten Evangelisch-theologischen Dienstprüfung

(1) Die Anmeldung zur Ersten Evangelisch-theologi-
schen Dienstprüfung erfolgt jeweils am Ende eines
Wintersemesters für die Prüfung des darauf folgen-
den Wintersemesters bzw. am Ende eines Sommerse-
mesters für die Prüfung des darauf folgenden Sommer-
semesters zu dem von der Geschäftsstelle für die
Prüfungen bekannt gegebenen Termin.

(2) Zur Ersten Evangelisch-theologischen Dienst-
prüfung kann nur zugelassen werden, wer seinen
Prüfungsanspruch im Studiengang „Evangelische
Theologie: Kirchlicher Abschluss“ nicht verloren hat.

(3) Für die Zulassung zur Ersten Evangelisch-theolo-
gischen Dienstprüfung sind folgende Bescheinigun-
gen vorzulegen:

1. eine beglaubigte Kopie des Reifezeugnisses oder
der Nachweis einer gleichwertigen Vorbildung,

2. der Nachweis eines ordnungsgemäßen Studiums
im Sinne der „Rahmenordnung für einen durch
Module strukturierten Studiengang Pfarramt/
Magister Theologiae“ und der „Übersicht über
die Gegenstände des Studiums der Evangelischen
Theologie und die Voraussetzungen und Gegen-
stände der theologischen Prüfungen“ der EKD,

3. der Nachweis der bestandenen Zwischenprüfung
gemäß Abschnitt II dieser Ordnung oder einer
bestandenen Zwischenprüfung, die der „Rahmen-
ordnung für die Zwischenprüfung im Studien-
gang Evangelische Theologie“ der EKD ent-
spricht,

4. der Nachweis über die Teilnahme am Basismodul
Praktische Theologie (Teil 2) (EvTh-PTh 1.2)
einschließlich des erforderlichen Leistungsnach-
weises,

5. der Nachweis über den Abschluss des Haupt-
studiums (120 LP),

6. der Nachweis über die Belegung der Module
Integrationsmodul AT und NT (EvTh-IntegrM 1),
Integrationsmodul KG und ST (EvTh-IntegrM 2)
und Integrationsmodul PT (EvTh-IntegrM 3),

7. der Nachweis von drei mit mindestens „ausrei-
chend“ (4) benoteten Hauptseminararbeiten (in
ausgedruckter und digitaler Form abgegeben) aus
drei verschiedenen der folgenden Fächer: Altes
Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte,
Systematische Theologie, dabei ist zusätzlich der
Nachweis zu erbringen, dass während des Grund-
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und Hauptstudiums in jedem der Fächer AT, NT,
KG und ST eine Haupt- oder Proseminararbeit
angefertigt worden ist,

8. der Nachweis über eine während des Haupt-
studiums im Rahmen des Moduls Aufbaumodul
Praktische Theologie (EvTh-PT 2) erstellte,
mindestens mit „ausreichend“ (4) benotete
Predigtarbeit (Predigt mit Vorarbeiten),

9. der Nachweis über einen während des Haupt-
studiums im Rahmen des Moduls Aufbaumodul
Praktische Theologie (EvTh-PT 2) erstellten,
mindestens mit „ausreichend“ (4) benoteten
Unterrichtsentwurf,

10. ein mindestens mit „ausreichend“ (4) benoteter
Leistungsnachweis im Modul Religionswissen-
schaft (EvTh-RW),

11. der Nachweis der bestandenen Prüfung in
Philosophie (Philosophicum) (vgl. Modul
EvTh-Phil) sofern die Zwischenprüfung nicht
nach Abschnitt II dieser Ordnung abgelegt
wurde,

12. eine Erklärung über die Wahl der Prüfungs-
fächer (§§ 32 bis 34); in jedem Prüfungsfach
sind jeweils zwei Schwerpunkte für die mündli-
che Prüfung anzugeben (vgl. § 34 Abs. 3),

13. eine Bescheinigung des zuständigen Pfarramts
über die Zugehörigkeit zu einer Gliedkirche der
EKD, deren Ausstellungsdatum nicht länger als
drei Monate zurückliegt,

14. eine Erklärung über Art, Umfang und Ergebnis
bereits früher abgelegter oder begonnener
kirchlicher oder akademischer Abschlussprü-
fungen im Studienfach Evangelische Theologie,

15. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder
der Kandidat mit der Zulassung der Öffentlich-
keit zu den mündlichen Prüfungen einverstan-
den ist,

16. eine Darstellung des Lebens- und Bildungswegs
(mit 3 Lichtbildern),

17. der Nachweis über die Aufnahme auf die Liste
der Württembergischen Theologiestudierenden

18. eine Erklärung, dass sich die Kandidatin oder
der Kandidat um die Aufnahme in den Pfarr-
dienst der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg bewirbt,

19. ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis
nach § 30a BZRG, dessen Ausstellungsdatum
nicht länger als drei Monate zurückliegt.

§ 29
Zulassung zur Ersten Evangelisch-theologischen

Dienstprüfung

(1) Der Oberkirchenrat entscheidet über die Zulassung
zur Prüfung. In Ausnahmefällen kann er von einzel-
nen Erfordernissen des § 28 befreien. Die Geschäfts-
stelle für die Prüfungen teilt der Kandidatin oder dem
Kandidaten, in der Regel zu Beginn des Prüfungs-

semesters, die Zulassung mit. Die Prüfung beginnt mit
der Zulassung.

(2) Die Zulassung darf nur verweigert werden, wenn

a) die in § 28 Abs. 2 genannten Voraussetzungen
nicht erfüllt sind oder

b) die Unterlagen nach § 28 Abs. 3 unvollständig
sind und keine Befreiung nach Abs. 1 vorliegt
oder

c) der Kandidat oder die Kandidatin die Erste
Evangelisch-theologische Dienstprüfung in
demselben oder einem nach Maßgabe des
Landesrechts verwandten Studiengang endgültig
nicht bestanden hat, oder

d) der Kandidat oder die Kandidatin sich in dem-
selben oder einem vergleichbaren Prüfungs-
verfahren befindet.

§ 30
Gegenstände der Ersten Evangelisch-theologischen

Dienstprüfung

(1) Prüfungsfächer sind die Hauptfächer:

1. Altes Testament,
2. Neues Testament,
3. Kirchengeschichte,
4. Systematische Theologie (Dogmatik und Ethik),
5. Praktische Theologie.

(2) Folgende Sonderfächer werden diesen Prüfungs-
fächern zugeordnet:

1. Diakoniewissenschaft,
2. Biblische Archäologie,
3. Religionswissenschaft und interkulturelle

Theologie,
4. Judaistik,
5. Kirchenordnung,
6. Hermeneutik,
7. Missionswissenschaft und Ökumenische

Theologie.

§ 31
Art und Umfang der Prüfungsleistungen

Die Erste Evangelisch-theologische Dienstprüfung
besteht aus:

1. der wissenschaftlichen Hausarbeit,
2. drei schriftlichen Klausuren,
3. fünf mündlichen Prüfungen.
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§ 32
Wissenschaftliche Hausarbeit

(1) Die wissenschaftliche Hausarbeit soll zeigen, dass
die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, in-
nerhalb eines begrenzten Zeitraums ein Thema selbst-
ständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bear-
beiten.

(2) Die wissenschaftliche Hausarbeit wird im Rah-
men des Moduls Examensmodul (EvTh-Exam) im
Semester nach der Anmeldung zur Ersten Evangelisch-
theologischen Dienstprüfung angefertigt. Das Thema
der Arbeit muss einem der Hauptfächer nach § 30
Abs. 1 oder einem der Sonderfächer nach § 30 Abs. 2
zugeordnet sein.

(3) Die Genehmigung des Themas der wissenschaft-
lichen Hausarbeit wird bei der Geschäftsstelle für die
Prüfungen beantragt.

Der Antrag enthält:

1. das Thema der wissenschaftlichen Hausarbeit,
2. eine schriftliche Erklärung der Studentin oder

des Studenten darüber, dass sie oder er über
dieses oder ein benachbartes Thema nicht bereits
eine Arbeit geschrieben hat,

3. einen Nachweis über die Erfüllung der Voraus-
setzungen nach Absatz 2.

(4) Die wissenschaftliche Hausarbeit ist innerhalb von
12 Wochen anzufertigen. Die Einhaltung der Fristen
überwacht die Geschäftsstelle für die Prüfungen. Der
Zeitpunkt der Abgabe wird aktenkundig gemacht. Sie
muss spätestens bis zu Beginn der schriftlichen Prü-
fungen (Klausuren § 33) abgegeben sein.

(5) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der wis-
senschaftlichen Hausarbeit sind so zu begrenzen, dass
die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann.

(6) Wer in der wissenschaftlichen Hausarbeit die Note
„ausreichend“ (4) nicht erreicht, jedoch einen Durch-
schnitt der Fachnoten von mindestens 4,0 hat, hat die
Erste Evangelisch-theologische Dienstprüfung bestan-
den, wenn er oder sie innerhalb eines halben Jahres
nach Abschluss der Prüfung bei der Wiederholung der
wissenschaftlichen Hausarbeit über ein anderes The-
ma die Endnote 4,0 erreicht. Hat er oder sie die End-
note 4,0 nicht erreicht, so ist die gesamte Prüfung nicht
bestanden. Sie kann nicht wiederholt werden.

§ 33
Klausuren

(1) In den Klausuren soll die Kandidatin oder der Kan-
didat nachweisen, dass sie oder er auf der Basis des

notwendigen Grundwissens in begrenzter Zeit und mit
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden
des jeweiligen Faches eines von mehreren zur Aus-
wahl gestellten Themen bearbeiten kann.

(2) Klausurfächer sind:

1. Altes Testament,
2. Neues Testament,
3. Kirchengeschichte,
4. Systematische Theologie (Dogmatik und Ethik),
5. Praktische Theologie.

(3) Die Kandidatin oder der Kandidat wählt drei
Prüfungsfächer, in denen sie oder er die Klausuren
schreiben will. Das Fach, in dem die wissenschaftli-
che Hausarbeit geschrieben wurde, kann nicht gewählt
werden. Ist das Thema der wissenschaftlichen Haus-
arbeit einem Sonderfach entnommen (§ 30 Abs. 2),
so kann dasjenige Hauptfach nicht gewählt werden,
dem das Sonderfach zugeordnet wurde.

(4) Die Klausuraufgaben werden vom Prüfungsaus-
schuss auf Vorschlag der einzelnen Abteilungen der
Evangelisch-theologischen Fakultät bestimmt.

(5) Die Bearbeitungszeit beträgt vier Stunden. Kör-
perbehinderten Kandidatinnen und Kandidaten kann
diese Frist auf Antrag bis zu einer Stunde verlängert
werden.

(6) Die Klausuren werden jeweils von zwei Korrektor-
innen oder Korrektoren getrennt bewertet. Sie sollen
sich auf eine gemeinsame Note einigen, die zu begrün-
den ist. Können sich die Korrektorinnen oder Korrek-
toren nicht auf eine gemeinsame Note einigen, so er-
rechnet die Geschäftsstelle für die Prüfungen das Mittel
der beiden Notenvorschläge entsprechend § 13 Abs. 3.

(7) Spätestens nach Ablauf der Bearbeitungszeit ge-
mäß Absatz 5 müssen alle Kandidatinnen und Kandi-
daten alle beschriebenen Bogen abgeben, auch wenn
sie die Aufgabe nicht vollständig oder gar nicht bear-
beitet haben. Wird eine Klausurarbeit nicht abgege-
ben, so wird sie als nicht erbrachte Prüfungsleistung
mit „nicht ausreichend“ (5) bewertet.

(8) Die Noten der einzelnen Klausuren werden, so-
fern sämtliche Korrekturen bis dahin abgeschlossen
sind, den Kandidatinnen und Kandidaten auf Nach-
frage von der Geschäftsstelle für die Prüfungen vor
Beginn der mündlichen Prüfungen bekannt gegeben.

§ 34
Mündliche Prüfungen

(1) Durch die mündlichen Prüfungen soll die Kan-
didatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder
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er über ein dem Studienziel entsprechendes Grund-
wissen verfügt, die Zusammenhänge des Prüfungs-
gebietes erkennt und ein von ihm oder ihr gewähltes
Spezialgebiet mit seinen Fragestellungen in diese
Zusammenhänge einzuordnen und kritisch zu beur-
teilen vermag.

(2) Mündliche Prüfungsfächer sind die Hauptfächer:

1. Altes Testament,
2. Neues Testament,
3. Kirchengeschichte,
4. Systematische Theologie (Dogmatik und Ethik),
5. Praktische Theologie.

(3) In den mündlichen Prüfungen werden die nach § 28
Abs. 3 Nr. 12 gewählten Schwerpunkte berücksich-
tigt, wobei der Kandidatin oder dem Kandidaten –
soweit nicht bereits im Rahmen der schriftlichen Prü-
fungsleistung geschehen – Gelegenheit gegeben wird,
über die im Studium erworbenen besonderen Kennt-
nisse Auskunft zu geben. Die Kandidatin oder der
Kandidat muss in der Lage sein, ihre beziehungswei-
se seine Kenntnisse in den gesamten Bereich des
Hauptfachs einzuordnen.

(4) In einer der mündlichen Prüfungen kann auf An-
trag der Kandidatin oder des Kandidaten einer der
beiden Schwerpunkte einem dem betreffenden Haupt-
fach zugeordneten Sonderfach entnommen werden,
wenn das Hauptfach schriftlich geprüft wird (§ 33)
und das Thema der wissenschaftlichen Hausarbeit
(§ 32) nicht bereits einem Sonderfach entnommen ist.

(5) Im Fach Systematische Theologie müssen im Ver-
lauf der Prüfung die Bereiche Dogmatik und Ethik
geprüft werden. Wenn der Bereich Ethik in der wis-
senschaftlichen Hausarbeit oder in der Klausur bear-
beitet worden ist, beschränkt sich die mündliche Prü-
fung auf den Bereich Dogmatik; wenn der Bereich
Dogmatik schriftlich bearbeitet worden ist, ist einer
der beiden mündlichen Schwerpunkte aus dem Be-
reich Ethik zu wählen.

(6) In dem Hauptfach, in dem keine schriftliche Leis-
tung erbracht wird, findet eine erweiterte mündliche
Prüfung statt. Dabei kann ein Schwerpunkt ausnahms-
weise einem Sonderfach entnommen werden, obwohl
das Hauptfach nicht schriftlich geprüft wurde.

(7) Die Prüfungskommission besteht aus zwei Fach-
prüferinnen und Fachprüfern, von denen eine oder
einer Mitglied des Prüfungsausschusses sein muss,
einer Vertreterin oder einem Vertreter des Oberkirchen-
rats und, soweit sie oder er nicht als Fachprüferin oder
Fachprüfer beteiligt ist, der Ephora oder dem Epho-
rus des Evangelischen Stifts. Diese oder dieser kann
sich durch die Studieninspektorin oder den Studien-
inspektor des Evangelischen Stifts oder die Leiterin

oder den Leiter des Prüfungsamtes vertreten lassen.
Den Vorsitz führt die Vertreterin oder der Vertreter des
Oberkirchenrats.

(8) Jedes Mitglied der Prüfungskommission bewertet
die Prüfungsleistung mit einer Note gemäß § 13 Abs. 1
und 2. Zunächst gibt diejenige Fachprüferin oder der-
jenige Fachprüfer, die oder der nicht selbst geprüft
hat, ihre oder seine Bewertung ab, zuletzt die oder der
Vorsitzende. Kann sich die Kommission nicht auf eine
gemeinsame Note einigen, wird die Note aus dem
Durchschnitt der abgegebenen Bewertungen gebildet.

(9) Über jede mündliche Prüfung wird ein Protokoll
gefertigt. Das Protokoll hält die Gegenstände der Prü-
fung und die Note fest. Es ist von den Mitgliedern der
Prüfungskommission zu unterzeichnen.

§ 35
Erteilung der Fachnoten und der Gesamtnote

(1) In den fünf Prüfungsfächern gemäß § 33 Absatz 2
und § 34 Absatz 2 werden Fachnoten erteilt. Hierzu
wird aus dem Ergebnis der Bewertung der mündli-
chen und schriftlichen Prüfung der Durchschnitt er-
rechnet. In dem Fach, in dem die wissenschaftliche
Hausarbeit geschrieben wurde, wird die Fachnote so
gebildet, dass die Note der wissenschaftlichen Haus-
arbeit doppelt gewertet wird, die Note der mündlichen
Prüfung einfach. In dem Fach, in dem die erweiterte
mündliche Prüfung erfolgt, ist die Bewertung dieser
Prüfung gleichzeitig die Fachnote.

(2) Ist die Prüfung bestanden, so wird eine Gesamt-
note erteilt. Zur Feststellung der Gesamtnote wird aus
der Summe der Noten für die einzelnen Prüfungs-
leistungen der Durchschnitt gebildet. Näheres regelt
§ 13.

§ 36
Bestehen der Prüfung

(1) Die Erste Evangelisch-theologische Dienstprüfung
ist bestanden, wenn in der wissenschaftlichen Haus-
arbeit sowie in allen Fachnoten mindestens die Note
„ausreichend“ (4) erreicht worden ist.

(2) Die Bewertung der wissenschaftlichen Hausarbeit
wird hinsichtlich des Bestehens der Ersten Evange-
lisch-theologischen Dienstprüfung als Fachnote behan-
delt.

(3) Für die wissenschaftliche Hausarbeit gilt § 32 Abs.
6, für die Fachnote, in dem die wissenschaftliche Haus-
arbeit geschrieben wurde, gilt § 35 Abs. 1 Satz 3.
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§ 37
Wiederholung einzelner Prüfungsleistungen

(1) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat bei einer
oder zwei Fachnoten nicht mindestens die Note „aus-
reichend“ (4) erreicht, so besteht die Möglichkeit, bei
der Ersten Evangelisch-theologischen Dienstprüfung
des darauf folgenden Semesters die Prüfungsleis-
tungen in dem oder den mit „nicht ausreichend“ (5)
bewerteten Fach oder Fächern zu wiederholen. Wird
bei der Wiederholung die Fachnote „ausreichend“ (4)
nicht erreicht, ist die gesamte Erste Evangelisch-the-
ologische Dienstprüfung nicht bestanden.

(2) Macht die Teilnehmerin oder der Teilnehmer von
der Möglichkeit der Wiederholung keinen Gebrauch,
so ist die gesamte Prüfung nicht bestanden.

(3) Für die Wiederholung der wissenschaftlichen
Hausarbeit gilt § 32 Abs. 6.

§ 38
Wiederholung der Prüfung

(1) Wurde die Prüfung nicht bestanden, so kann sie
einmal, frühestens nach einem Jahr, spätestens nach
zwei Jahren wiederholt werden.

(2) In besonderen Härtefällen kann der Oberkirchen-
rat eine zweite Wiederholung gestatten. Sie muss ein
Jahr nach der ersten Wiederholung erfolgen.

(3) Fehlversuche bei anderen Gliedkirchen der EKD
oder bei anderen von der EKD anerkannten Evange-
lisch-theologischen Fakultäten oder Theologischen
Hochschulen sind dabei anzurechnen.

§ 39
Zeugnis

(1) Binnen vier Wochen nach Feststellung der Noten
durch den Prüfungsausschuss wird ein Zeugnis über
die Erste Evangelisch-theologische Dienstprüfung
ausgestellt. Näheres regeln die §§ 13 und 14.

(2) Auf Antrag wird dem Zeugnis ein „Diploma Sup-
plement“ in deutscher und englischer Sprache beige-
fügt, das ergänzende Informationen über Studien-
inhalte und Studienverlauf enthält und sich inhaltlich
an den im „European Diploma Supplement Model“
festgelegten Rahmen hält.

Abschnitt IV
Schlussbestimmungen

§ 40
Übergangsregelungen

(1) Studierende, die vor dem Wintersemester 2010/11
das Studium begonnen haben, legen Studium und
Prüfungsleistungen nach den Bestimmungen der
Zwischenprüfungsordnung im Studienfach Evangeli-
sche Theologie vom 22. Dezember 1998 (Abl. 58
S. 174), zuletzt geändert durch Verordnung vom
31. Januar 2006 (Abl. 62 S. 9) und der Kirchlichen
Verordnung über die Erste Evangelisch-Theologische
Dienstprüfung vom 14. Dezember 2004 (Abl. 61
S. 219) ab.

(2) Auf Antrag können Studierende, die vor dem
Wintersemester 2010/11 mit dem Studium begonnen
haben, die Prüfungen nach dieser Verordnung able-
gen.

§ 41
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2010 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Verordnung des Oberkir-
chenrats über die Kirchliche Zwischenprüfungs-
ordnung im Studienfach Evangelische Theologie vom
22. Dezember 1998 (Abl. 58 S. 174), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 31. Januar 2006 (Abl. 62 S. 9)
und die Kirchliche Verordnung über die Erste Evan-
gelisch-Theologische Dienstprüfung vom 14. Dezem-
ber 2004 (Abl. 61 S. 219) außer Kraft.

R u p p

Anlage: Modulhandbuch



Bd. 64 Nr. 12 254 31. Dezember 2010

 

Anlage zur PO I 

 

Evangelisch-theologische Fakultät  

Universität Tübingen 

 

 

 

 

Modulhandbuch 

 

 

Studiengang 

Evangelische Theologie: 

Kirchlicher Abschluss 
 

 















































31. Dezember 2010 277 Bd. 64 Nr. 12

Ausführungsbestimmungen zur
Prüfungsordnung I - PO I

vom 16. November 2010  AZ 22.50 zu Nr. 489

Zur Ausführung der Prüfungsordnung I vom 18. Ok-
tober 2010 erlässt der Oberkirchenrat die folgenden
Bestimmungen:

Zu § 2
2.1 Soweit die Kenntnisse in einer oder mehrerer der
Sprachen Latein (Latinum), Griechisch (Graecum) und
Hebräisch (Hebraicum) nicht durch das Zeugnis der
Hochschulzugangsberechtigung nachgewiesen sind,
bleibt pro Sprache jeweils 1 Semester bei der Berech-
nung der Regelstudienzeit unberücksichtigt. Höchst-
grenze sind jedoch maximal 2 Semester.

Zu § 4
4.1 Professorinnen und Professoren im Sinne dieser
Prüfungsordnung sind die gemäß § 48 Abs. 3 Satz 1
LHG berufenen Professorinnen und Professoren, die
gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 LHG Mitglied der Universi-
tät Tübingen sind und nicht nur vorübergehend oder
gastweise hauptberuflich an der Evangelisch-theolo-
gischen Fakultät tätig sind.

4.2 Die Geschäftsstelle für die Prüfungen teilt der
Beisitzerin oder dem Beisitzer die Termine der münd-
lichen Prüfungen und der Schlusssitzung des Prü-
fungsausschusses mit. Die Prüfung kann auch ohne
Beisitzerin oder Beisitzer stattfinden, wenn ihr oder
ihm die Termine ordnungsgemäß mitgeteilt wurden.

Zu § 7
7.1 Bei einer Klausur wird die Wiederholung dieser
Prüfungsleistung in der Regel auf die Person be-
schränkt, die den Einwand erhoben hat.

Zu § 8
8.1 Die für das Versäumnis geltend gemachten Grün-
de müssen der Geschäftsstelle für die Prüfungen un-
verzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht
werden. Als wichtiger Grund für ein Fernbleiben gilt
insbesondere, wenn die Kandidatin oder der Kandi-
dat durch Krankheit an der Ablegung einer oder meh-
rerer Prüfungsleistungen verhindert ist. Die Krank-
heit ist durch ärztliches Zeugnis zu belegen. Die
Vorlage eines amtsärztlichen Attestes oder das Attest
des Vertrauensarztes oder der Vertrauensärztin der
Landeskirche kann verlangt werden.

8.2 Werden die für ein Versäumnis geltend gemach-
ten Gründe anerkannt, so gilt: Versäumte Klausuren
sind vor Beginn der mündlichen Prüfungen nachzu-
holen. Ist dies nicht möglich, so sind sämtliche Klau-
suren und die mündlichen Prüfungen im Rahmen der
Ersten Evangelisch-theologischen Dienstprüfung des
darauf folgenden Semesters abzulegen. Nachzuholen-
de mündliche Prüfungen müssen vor der Schluss-
sitzung des laufenden Prüfungsverfahrens abgelegt
werden. Ist dies nicht möglich, so sind alle mündli-
chen Prüfungen im Rahmen der Ersten Evangelisch-
theologischen Dienstprüfung des darauf folgenden
Semesters abzulegen; eine Wiederholung der schrift-
lichen Prüfungsleistungen ist in diesem Fall nicht
möglich.

Zu § 9
9.1 Als weitere Formen von studienbegleitenden
Prüfungsleistungen sind Referate, Präsentationen,
Projekte und weitere Formen möglich.

Zu § 13
13.1 Bei der Angabe der Gesamtnote in Ziffern hinter
dem Wortlaut der erzielten Note werden alle Stellen
außer der ersten hinter dem Komma ohne Rundung
gestrichen.

Zu § 14
14.1 Das Prüfungszeugnis der Zwischenprüfung wird
von dem oder der Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses unterzeichnet. Das Prüfungszeugnis der Ersten
Evangelisch-theologischen Dienstprüfung wird von
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
und von der Landesbischöfin oder dem Landesbischof
oder ihrer oder seiner Stellvertretung unterzeichnet.

14.2 Die Namen der Absolventinnen und Absolven-
ten der Ersten Evangelisch-theologischen Dienst-
prüfung werden veröffentlicht.

Zu § 15
15.1 Die Prüfung ist mit dem Tag abgeschlossen, an
dem der Prüfungsausschuss nach § 4 Abs. 3 Satz 1 die
Noten feststellt.

Zu § 17
17.1 Die Studiendauer und der Besuch der für die
Zwischenprüfung erforderlichen Module wird durch
Vorlage des Studienbuches und der Modulbeschei-
nigungen nachgewiesen. Die derzeitige Anschrift,
unter der Mitteilungen erfolgen können, ist anzuge-
ben.
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17.2 Der Termin für die Anmeldung zur Zwischen-
prüfung wird durch die Geschäftsstelle für die Prü-
fungen per Aushang bekannt gegeben.

Zu § 20
20.1 Die Klausuraufgaben werden von dem oder der
Lehrenden gestellt, der oder die die jeweilige Lehr-
veranstaltung nach § 19 Abs. 2 und 3 gehalten hat.
Sie müssen dem Themenbereich der Lehrveranstaltung
entnommen sein.

20.2 Zu den einzelnen Vorlesungen werden bis zu vier
Klausuraufgaben gestellt, unter denen der Kandidat
oder die Kandidatin auswählt.

20.3 Die Aufsicht bei der Ausarbeitung von Klausu-
ren wird von Repetenten oder Repetentinnen des Evan-
gelischen Stifts oder Assistenten oder Assistentinnen
der Evangelisch-theologischen Fakultät geführt.

20.4 Wird eine Klausurarbeit nicht abgegeben, so wird
sie als nicht erbrachte Prüfungsleistung mit „nicht
ausreichend“ (5) bewertet. Auch wenn eine Aufgabe
nicht bearbeitet wird, muss das Deckblatt abgegeben
werden.

20.5 Die vom Prüfungsausschuss bestimmten Hilfs-
mittel werden zur Verfügung gestellt. Nur diese dür-
fen für die Bearbeitung der Klausuren verwendet wer-
den.

20.6 Vor Beginn der Prüfung sind die Kandidaten und
Kandidatinnen durch die Aufsicht auf das Verbot des
Gebrauchs unerlaubter Hilfsmittel und die Folgen ei-
ner Täuschung und eines Ordnungsverstoßes sowie die
Folgen der Nichtabgabe einer Arbeit durch Verlesen
der betreffenden Vorschriften hinzuweisen.

20.7 Die Geschäftsstelle für die Prüfungen erhält die
Klausurthemen von dem oder der jeweils zuständigen
Lehrenden und gibt sie in verschlossenem Umschlag
weiter an die Aufsicht. Diese öffnet den Umschlag in
Gegenwart der Kandidaten und Kandidatinnen, ver-
teilt die Aufgaben an die Kandidaten und Kandidat-
innen und gibt die Zeit der Abgabe der Arbeit bekannt.
Die Aufsicht hat die ganze Zeit über unausgesetzt an-
wesend zu sein. Sie hat darauf zu achten, dass nicht
mehrere Personen gleichzeitig während der Prüfungs-
zeit den Raum verlassen. Jeweils eine halbe Stunde
und zehn Minuten vor Ablauf erinnert sie an die Ab-
gabefrist. Nach deren Ablauf sind die Arbeiten abzu-
liefern, auch wenn sie unvollendet sind.

20.8 Die Aufsicht nimmt die Arbeiten von den einzel-
nen Teilnehmern und Teilnehmerinnen vor ihrem Weg-
gang in Empfang und stellt sie unverzüglich der Ge-
schäftsstelle für die Prüfungen zu. Nach Abgabe der

Arbeiten an die Aufsicht darf an ihnen nichts mehr
geändert werden.

20.9 Über den Verlauf der schriftlichen Prüfung wird
von der Aufsicht eine Niederschrift gefertigt, die nach
Schluss der Prüfung bei der Geschäftsstelle für die
Prüfungen abzugeben ist. Sie enthält die Angaben
über die Ausführung der Nr. 20.7, die Zeit der Abga-
be der letzten Arbeit, etwaige besondere Vorkomm-
nisse, z.B. Ausbleiben einzelner Teilnehmer oder
Teilnehmerinnen, Täuschungen und Ordnungsver-
stöße nach § 6.

Zu § 21
21.1 Die Kandidaten und Kandidatinnen werden ein-
zeln geprüft. Die Prüfungsdauer beträgt 20 Minuten.

21.2 Zu den mündlichen Prüfungen sind Zuhörer oder
Zuhörerinnen nicht zugelassen.

Zu § 26
26.1 Der Absolvent oder die Absolventin bringt das
Zeugnis zum Beratungsgespräch mit. Das Mitglied der
Evangelisch-theologischen Fakultät dokumentiert das
Beratungsgespräch auf dem Zeugnis mit Datum und
Unterschrift.

Zu § 28
28.1 Die Meldung zur Prüfung ist mit den erforderli-
chen Unterlagen über die Geschäftsstelle für die Prü-
fungen beim Oberkirchenrat einzureichen. Die der-
zeitige Anschrift, unter der Mitteilungen erfolgen
können, ist anzugeben.

28.2 Die Darstellung des Lebens- und Bildungswegs
soll nicht mehr als fünf Seiten umfassen.

28.3 Die Studiendauer wird durch Vorlage des Studi-
enbuches nachgewiesen.

Zu § 29
29.1 Vor der Entscheidung über die Nichtzulassung
von Kandidatinnen und Kandidaten gibt der Oberkir-
chenrat dem Prüfungsausschuss Gelegenheit zur Äu-
ßerung.

29.2 Der Oberkirchenrat teilt dem Prüfungsausschuss
die Namen der Zugelassenen mit.

Zu § 30
30.1 Eine Prüfung in Sonderfächern findet nur statt,
soweit diese in der Evangelisch-theologischen Fakul-
tät der Universität Tübingen vertreten sind.
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Für die Prüfung gelten in der Regel als zugeordnet:

– das Sonderfach Diakoniewissenschaft den Haupt-
fächern
Kirchengeschichte oder
Systematische Theologie oder
Praktische Theologie,

– das Sonderfach Biblische Archäologie dem
Hauptfach
Altes Testament oder
Neues Testament,

– die Sonderfächer Religionswissenschaft und
interkulturelle Theologie, sowie Judaistik den
Hauptfächern
Altes Testament oder
Neues Testament oder
Kirchengeschichte oder
Systematische Theologie oder
Praktische Theologie,

– das Sonderfach Kirchenordnung dem Hauptfach
Kirchengeschichte,

– das Sonderfach Hermeneutik dem Hauptfach
Systematische Theologie,

– das Sonderfach Missionswissenschaft und
Ökumenische Theologie den Hauptfächern
Kirchengeschichte oder
Systematische Theologie oder
Praktische Theologie.

Über die Zuordnung entscheidet die Geschäftsstelle
für die Prüfungen nach Maßgabe der Ordnung.

Zu § 32
32.1 Die wissenschaftliche Hausarbeit ist in ausge-
druckter und digitaler Form abzuliefern und soll ein-
schließlich der Anmerkungen nicht mehr als 60 Sei-
ten umfassen (durchschnittlich nicht mehr als 40
Zeilen pro Seite und 60 Zeichen pro Zeile, 144.000
Zeichen inklusive Leerzeichen). Das Inhaltsverzeich-
nis und das Literaturverzeichnis werden dabei nicht
mitgezählt. Die Kandidatin oder der Kandidat hat
schriftlich zu versichern, dass sie oder er die Arbeit
ohne fremde Hilfe selbst verfasst, keine anderen als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und
Zitate als solche ausgewiesen hat.

32.2 Die wissenschaftliche Hausarbeit wird von zwei
Personen bewertet. In der Regel ist die Leiterin oder
der Leiter des Moduls Examensmodul (EvTh-Exam)
eine oder einer der beiden Korrektorinnen oder Kor-
rektoren. Die andere Korrektorin oder der andere
Korrektor muss eine oder einer der dem Prüfungsaus-
schuss angehörenden Professorinnen oder Professo-

ren sein. Aus den Notenvorschlägen (gemäß § 13
Abs. 1 und 2) wird der Durchschnitt gebildet. Hält
die eine Korrektorin oder der eine Korrektor die wis-
senschaftliche Hausarbeit für „nicht ausreichend“ (5),
die oder der andere aber für „ausreichend“ (4) oder
besser, so wird eine Person für die Drittkorrektur be-
stellt. Bewertet diese die Arbeit mit „ausreichend“ (4)
oder besser, so wird die Note aus dem Durchschnitt
aller drei Bewertungen gebildet, mindestens aber auf
„ausreichend“ (4,0) festgesetzt.

Zu § 33
33.1 Die Termine für die Klausuren werden von der
Geschäftsstelle für die Prüfungen durch Aushang be-
kannt gemacht.

33.2 In den einzelnen Hauptfächern werden jeweils
mindestens drei Klausurthemen zur Wahl gestellt.

33.3 Die Aufsicht bei der Ausarbeitung der Klausu-
ren wird von Repetentinnen oder Repetenten des Evan-
gelischen Stifts oder Assistentinnen oder Assistenten
der Evangelisch-theologischen Fakultät geführt.

33.4 Jeder Kandidatin und jedem Kandidaten wird ein
Kennwort zugewiesen. Die Klausuren werden anony-
misiert korrigiert.

33.5 Auf den ersten Papierbogen jeder Klausur-
reinschrift hat die Kandidatin oder der Kandidat das
Fach, die Aufgabe und das zugewiesene Kennwort zu
schreiben. Auf jedem weiteren Bogen sind das Fach
und das Kennwort zu wiederholen. Auch wenn eine
Aufgabe nicht bearbeitet wird, muss ein Bogen mit
den Angaben zu Fach, Aufgabe und Kennwort abge-
geben werden.

33.6 Die vom Prüfungsausschuss bestimmten Hilfs-
mittel werden zur Verfügung gestellt. Nur diese dür-
fen für die Bearbeitung der Klausuren verwendet wer-
den. Die Kandidatin oder der Kandidat darf keine
Hilfsmittel mit sich führen. Etwa vorgefundene uner-
laubte Hilfsmittel sind unverzüglich wegzunehmen.
Hiervon und von sonstigen Verstößen gemäß § 6 ist
unverzüglich der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses Mitteilung zu machen.

33.7 Vor Beginn der Prüfung sind die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer durch die Aufsicht führende Person
auf die Form (Nr. 33.5), auf das Verbot des Gebrauchs
unerlaubter Hilfsmittel (Nr. 33.6) und die Folgen ei-
ner Täuschung und eines Ordnungsverstoßes (§ 6)
sowie die Folge der Nichtabgabe einer Arbeit (§ 33
Abs. 7) hinzuweisen.

33.8 Die Aufsicht führende Person erhält jeweils die
Themen für eine Klausur von der Geschäftsstelle für
die Prüfungen in verschlossenem Umschlag zugestellt.
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Sie öffnet den Umschlag zu Beginn der Prüfung in
Gegenwart der Kandidatinnen und Kandidaten, ver-
teilt die in schriftlicher Form vorliegenden Aufgaben
und gibt den Abgabezeitpunkt bekannt. Die Aufsicht
führende Person hat die ganze Zeit über anwesend zu
sein. Sie hat darauf zu achten, dass nicht mehrere Per-
sonen gleichzeitig während der Prüfungszeit den
Raum verlassen. Jeweils eine halbe Stunde und zehn
Minuten vor Ablauf erinnert sie an die Abgabefrist.
Nach deren Ablauf sind die Arbeiten abzuliefern.

33.9 Die Aufsicht führende Person nimmt die Arbei-
ten von den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern vor ihrem Weggang in Empfang und stellt sie
unverzüglich der Geschäftsstelle für die Prüfungen zu.
Nach Abgabe der Arbeiten an die Aufsicht führende
Person darf an ihnen nichts mehr geändert werden.

33.10 Über den Verlauf jeder schriftlichen Fach-
prüfung wird von der Aufsicht führenden Person eine
Niederschrift gefertigt, die nach Schluss der Fach-
prüfung bei der Geschäftsstelle für die Prüfungen ab-
zugeben ist. Sie enthält die Angaben über die Ausfüh-
rung der Nr. 33.7, die Zeit der Abgabe der letzten
Arbeit, etwaige besondere Vorkommnisse, z. B. das
Ausbleiben einzelner Teilnehmerinnen oder Teilneh-
mer, Täuschungen und Ordnungsverstöße nach § 6.

Zu § 34
34.1 Der Plan für die mündliche Prüfung wird nach
Absprache mit den verschiedenen Abteilungen von der
Geschäftsstelle für die Prüfungen festgesetzt und durch
Aushang bekannt gemacht.

34.2 Die Kandidatinnen und Kandidaten werden ein-
zeln geprüft. Die Prüfungsdauer beträgt 20 Minuten,
in der erweiterten mündlichen Prüfung 30 Minuten.
Außer den Prüferinnen und Prüfern sind auch die Vor-
sitzenden berechtigt, Fragen an die Kandidatin oder
den Kandidaten zu richten.

34.3 Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei der
Meldung zur Prüfung nicht den Ausschluss der Öf-
fentlichkeit von der mündlichen Prüfung beantragt
(§ 28 Abs. 3 Nr. 15), so werden Studierende der Evan-
gelischen Theologie, die die Zwischenprüfung abge-
legt haben, im Rahmen der vorhandenen Plätze,
insgesamt jedoch nicht mehr als zehn Personen als
Zuhörerinnen oder Zuhörer zugelassen. Dabei ist den-
jenigen Studierenden Vorrang zu gewähren, die die
Erste Evangelisch-theologische Dienstprüfung oder
die Akademische Abschlussprüfung demnächst able-
gen wollen.

Zu § 38
38.1 Wurde die Prüfung nicht bestanden, so teilt die
oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der

Teilnehmerin oder dem Teilnehmer schriftlich mit, zu
welchem Zeitpunkt die Prüfung wiederholt werden
kann.

38.2 Absatz 2 ist auch anzuwenden, wenn die Prü-
fung nach § 6 Abs. 5 für nicht bestanden erklärt wird.

Zu § 40
40.1 Sofern die Kirchliche Zwischenprüfungsordnung
(KiZPO) im Studienfach Evangelische Theologie vom
22. Dezember 1998 (Abl. 58 S. 178), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 31. Januar 2006 (Abl. 62 S. 9)
und die Kirchliche Verordnung über die Erste Evan-
gelisch-theologische Dienstprüfung (Prüfungsord-
nung I – PO I) vom 14. Dezember 2004 (Abl. 61
S. 219) gemäß § 39 Abs. 2 der Kirchlichen Verord-
nung über die Prüfungsordnung I für den Studiengang
„Evangelische Theologie: Kirchlicher Abschluss“
(PO I) für Studierende weiter Anwendung findet, gilt
dies entsprechend für die dazu ergangenen Ausfüh-
rungsbestimmungen.

Zu § 41
41.1 Diese Ausführungsbestimmungen treten am
1. Oktober 2010 in Kraft.

41.2 Gleichzeitig treten die Ausführungsbestimmun-
gen zur Kirchlichen Zwischenprüfungsordnung
(KiZPO) vom 22. Dezember 1998 (Abl. 58 S. 174)
zuletzt geändert durch Erlass vom 31. Januar 2006
(Abl. 62 S. 12) und die Ausführungsbestimmungen
zur Prüfungsordnung I vom 21. Dezember 2004
(Abl. 61 S. 225), geändert durch Erlass vom 2. De-
zember 2008 (Abl. 63 S. 265) außer Kraft.

Kirchliche Verordnung zur
Änderung der Vokationsordnung

vom 23. November 2010  AZ 64.0-3 Nr. 79

Nach gemeinsamer Beratung gemäß § 39 Abs. 1
Kirchenverfassungsgesetz wird verordnet:

Artikel 1
Änderung der Vokationsordnung

Die Vokationsordnung vom 20. November 1990
(Abl. 54 S. 589) wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 wird das Wort „und“ durch ein Komma
ersetzt.

bb) In Nr. 3 wird der Punkt durch das Wort „und“
ersetzt.

cc) Es wird folgende Nr. 4 angefügt:

„4. den Nachweis über die Teilnahme an den Pflicht-
veranstaltungen des Programms zur Kirchlichen Be-
gleitung von Lehramtsstudierenden im Fach Evange-
lische Theologie/Religionspädagogik erbringt.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Bereitschaft nach Absatz 1 Nr. 3 ist mit den
folgenden Worten zu erklären und folgendermaßen
schriftlich zu bestätigen:

„Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn
der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als evangelischer
Religionslehrer/als evangelische Religionslehrerin zu
führen und mitzuhelfen, dass das Evangelium von
Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben
und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt
ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in meinem
Teil dafür Sorge tragen, dass der evangelische Reli-
gionsunterricht auf dem Grund des Evangeliums ge-
schehe, und will darauf Acht haben, dass falscher Leh-
re, der Unordnung und dem Ärgernis in der Kirche
gewehrt werde. Ich will meinen Dienst als evangeli-
scher Religionslehrer/als evangelische Religions-
lehrerin im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der
Ordnung unserer Landeskirche tun.“

2. In § 5 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:

„Eine Befreiung von der Voraussetzung des § 2 Abs. 1
Nr. 4 ist in Ausnahmefällen möglich.“

Erlass des Oberkirchenrats zur
Änderung der Ausführungs-
bestimmungen zur Vokations-
ordnung

vom 7. September 2010  AZ 64.0-3 Nr. 80

Aufgrund von § 6 der Vokationsordnung vom 20. No-
vember 1990 (Abl. 54 S. 589) erlässt der Oberkirchen-
rat die folgenden Bestimmungen:

Artikel 1
Änderung der Ausführungsbestimmungen

zur Vokationsordnung

Die Ausführungsbestimmungen zur Vokationsordnung
vom 13. August 1991 (Abl. 54 S. 592), zuletzt geän-
dert durch Erlass vom 25. Juli 2001 (Abl. 59 S. 336),
werden wie folgt geändert:

1. In Nr. 1 Zu § 1 werden in Satz 2 die Worte
„sechsten und siebten Teil des Evangelischen
Kirchengesangbuchs“ durch die Worte „Evange-
lischen Gesangbuch“ ersetzt.

2. Anlage 1 erhält folgende Fassung:

Artikel 2
Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen

(1) Artikel 1 tritt am 1. Dezember 2010 in Kraft.

(2) Die Änderungen in Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe a)
und Nr. 2 gelten nicht für Studierende, die ihr Studi-
um der Theologie/Religionspädagogik vor dem
Wintersemester 2010/2011 aufgenommen haben.

R u p p

„Anlage 1 der Ausführungsbestimmungen zur Vokationsordnung

„Gottes Wort bleibt in Ewigkeit.“ (Jesaja 40, 8)

Evangelische Landeskirche in Württemberg

Urkunde über die Bevollmächtigung
zur Erteilung von evangelischem Religionsunterricht

– Vokationsurkunde –

Herr/Frau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

geb. am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  in   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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wird bevollmächtigt, das Fach Evangelische Religionslehre an Schulen im Bereich der Evangelischen Landeskir-
che in Württemberg zu erteilen.

Er/Sie hat die damit verbundenen Verpflichtungen übernommen und bestätigt dies mit folgenden Worten:

´Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als evangelischer
Religionslehrer/als evangelische Religionslehrerin zu führen und mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus
Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt
verkündet wird. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass der evangelische Religionsunterricht auf dem
Grund des Evangeliums geschehe, und will darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem
Ärgernis in der Kirche gewehrt werde. Ich will meinen Dienst als evangelischer Religionslehrer/als evangelische
Religionslehrerin im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer Landeskirche tun.´

Stuttgart, den  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                    Unterschrift

                                                                          (Dienstsiegel)
__________________________________________________________________________________________

Herrn/Frau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

wurde im Gottesdienst am  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

die Bevollmächtigung erteilt. Die Vokationsurkunde wurde dem/der Bevollmächtigten ausgehändigt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  den . . . . . . .  . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                                     Schuldekan/in

                                                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                                     Bevollmächtigte/r“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieser Erlass tritt am 1. Dezember 2010 in Kraft.

R u p p

Verordnung des Oberkirchenrats
zur Änderung der Kirchen-
registerverordnung

vom 2. November 2010  AZ 32.10 Nr. 120

Aufgrund von § 3 Abs. 1 Kirchenregistergesetz
(Abl. 54 S. 543) wird verordnet:

Artikel 1
Änderung der Kirchenregisterverordnung

§ 24 der Kirchenregisterverordnung vom 27. August
1991 (Abl. 54 S. 545), die durch Verordnung vom
2. Mai 1995 (Abl. 56 S. 373) geändert wurde, wird
wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen.

2. Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Bei Taufen, Aufnahmen, Wiederaufnahmen und
Übertritten ist auf Wunsch des Betroffenen bezie-
hungsweise der Erziehungsberechtigten das Standes-
amt zu benachrichtigen.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

R u p p
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Bestellung eines Glocken-
sachverständigen im Nebenamt

Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 10. November 2010  AZ 12.93 Nr. 45

Der Oberkirchenrat bestellt mit Wirkung vom 1. Juni
2010

zum Glockensachverständigen im Nebenamt.

Die Zuweisung einzelner Kirchenbezirke entsprechend
§ 3 Abs. 2 Ziff. 1 der Glockenberatungsverordnung
vom 24. Juni 2008 erfolgt noch nicht, da 

 derzeit der einzige Glockensachverständige im
Nebenamt innerhalb der Landeskirche ist. Weitere
Glockensachverständige im Nebenamt befinden sich
in Ausbildung. Eine Aufteilung der Kirchenbezirke
wird erst durchgeführt, wenn diese ihre Ausbildung
abgeschlossen haben.

Die Übertragung der Beratungsaufträge auf Herrn
Harnisch erfolgt nach Absprache mit dem landes-
kirchlichen Glockensachverständigen und der landes-
kirchlichen Bauberatung.
Er wird ab sofort auch Beratungsanfragen ausführen,
die an den Oberkirchenrat gegangen sind.

Für die Abwicklung und Vergütung der Beratung ist
die Glockenberatungsverordnung (Abl. 63 S. 117 ff.)
maßgeblich.

H a r t m a n n

Bestellung bzw. Wiederbestellung
der Orgelsachverständigen

Bekanntmachung des Oberkirchenrats
vom 4. November 2010  AZ 12.94 Nr. 287

Der Oberkirchenrat hat

mit Wirkung vom 1. März 2010 zum Orgelsachver-
ständigen gemäß Ziffer 7.1 Abs. 2 der Ordnung der
Orgelpflege in der Evang. Landeskirche in Württem-
berg bestellt.

 übernimmt ab diesem Zeitpunkt neue
Beratungsfälle in den Kirchenbezirken Kirchheim u. T.
und Reutlingen und  in den
Kirchenbezirken Esslingen und Waiblingen. Bereits
laufende Vorgänge werden vom bisher zuständigen
Orgelsachverständigen abgewickelt.

Außerdem wurden

mit Wirkung vom 1. April 2008 für weitere fünf Jahre
gemäß Ziffer 7.1 Abs. 4 der Ordnung der Orgelpflege
in der Evang. Landeskirche in Württemberg als Orgel-
sachverständige wiederbestellt.

Aus gegebenem Anlass sind in den nachfolgenden
Tabellen die aktuellen Anschriften, Telefonnummern,
E-Mail-Adressen und Zuständigkeitsbereiche aller
Orgelsachverständigen abgedruckt.

R u p p

Anschriften der Orgelsachverständigen
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
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Zuständigkeitsbereiche der Orgelpfleger
in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Kirchenbezirk Orgelpfleger Kirchenbezirk Orgelpfleger

Aalen
Backnang
Balingen
Bernhausen
Besigheim
Biberach
Blaubeuren

Blaufelden
Böblingen
Brackenheim
Calw
Cannstatt
Crailsheim
Degerloch
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Opfersammlung BROT FÜR DIE
WELT am 25. Dezember 2010

Erlass des Oberkirchenrats
vom 19. November 2010  AZ 52.14-2 Nr. 184

In der Advents- und Weihnachtszeit 2010 rufe ich
die Kirchengemeinden wieder zu Opfer- und
Spendensammlungen für die Aktion BROT FÜR DIE
WELT auf.

Herzlich danke ich allen für ihre Opfer und Spen-
den, die im vergangenen Jahr für BROT FÜR DIE
WELT gesammelt wurden. Diese Sammlung hat in
unserer württembergischen Landeskirche mit 7,5
Millionen Euro wiederum einen erfreulich hohen Be-
trag erbracht.

Die von der Evangelischen Kirche in Deutschland
und den Freikirchen gemeinsam getragene 52. Akti-
on BROT FÜR DIE WELT steht unter dem Motto:

„Es ist genug für alle da“ – auch in der Region Mad-
hupur in Bangladesch. Das Minderheitenvolk der
Garo kann gut von den Erträgen der kleinen Felder
und der Wälder leben. Doch nun ist dies bedroht.
Das Land und die Wälder sollen den Menschen weg-
genommen werden, damit Kautschuk, Bananen oder
Ananas für den Export in die reichen Länder ange-
baut werden können. Diesem Trend widersetzt sich
die Kirche von Bangladesch mit einem ländlichen
Entwicklungsprojekt, das von BROT FÜR DIE
WELT unterstützt wird.

Mit dem Motto „Es ist genug für alle da“ will BROT
FÜR DIE WELT Mut machen. Gott hat die Welt so
geschaffen, dass es für alle seine Geschöpfe reicht:
„Herr wie sind deine Werke so groß und viel. Du hast
sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner
Güter“ heißt es im 104. Psalm.

Ich bitte Sie herzlich, unterstützen Sie auch die 52. Ak-
tion BROT FÜR DIE WELT, die sich in über 1.000 Pro-
jekten weltweit für gerechte Verteilung von Gottes
Reichtum einsetzt, mit Ihrer Fürbitte und Ihrer Spende.

D r.  h. c.  F r a n k  O.  J u l y

Ditzingen
Esslingen
Freudenstadt
Gaildorf
Geislingen
Schwäbisch Gmünd
Göppingen
Schwäbisch Hall
Heidenheim
Heilbronn
Herrenberg
Kirchheim u.T.
Künzelsau
Leonberg
Ludwigsburg
Marbach a.N.
Mühlacker
Münsingen
Nagold

Neuenbürg
Neuenstadt a.K.
Nürtingen
Öhringen
Ravensburg
Reutlingen
Schorndorf
Stuttgart
Sulz a.N.
Tübingen
Tuttlingen
Ulm
Urach
Vaihingen/Enz
Waiblingen
Weikersheim
Weinsberg
Zuffenhausen

Dienstnachrichten

– Das Regierungspräsidium Tübingen – Abteilung Schule und
Bildung – hat 

Der Landesbischof hat

a)  ernannt:

mit Wirkung vom 1. November 2010
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mit Wirkung vom 1. Dezember 2010

mit Wirkung vom 1. Januar 2011
–

In die Ewigkeit wurden abgerufen:

Arbeitsrechtsregelungen

Neugliederung der Anlagen zur
Kirchlichen Anstellungsordnung (KAO)

Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission
vom 22. Oktober 2010

I. Änderungen der KAO

Die Kirchliche Anstellungsordnung (KAO) vom
10. November 2006 (Abl. 62 S. 253), zuletzt geän-
dert durch Beschluss vom 16. Juli 2010 (Abl. 64
S. 177), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 b Buchstabe j) wird die Angabe „Anlage
9“ durch die Angabe „Anlage 1.2.3“ ersetzt.

2. In § 1 b Buchstabe k) wird die Angabe „Anlage
12“ durch die Angabe „Anlage 2.3.1 zur KAO“
ersetzt.

3. In § 1 c Abs. 7 wird die Angabe „Anlage 6“
durch die Angabe „Anlage 3.7.3 zur KAO“ und
die Angabe „Anlage 1“ durch die Angabe
„Anlage 1.2.1 zur KAO“ ersetzt.

4. In § 1 c Abs. 8 wird die Angabe „Anlage 11“
durch die Angabe „Anlage 3.7.2 zur KAO“
ersetzt.

5. In § 1 c Abs. 9 wird die Angabe „Anlage 13“
durch die Angabe „Anlage 2.1.1 zur KAO“
ersetzt.

6. In § 1 c Abs. 10 wird die Angabe „Anlage 17“
durch die Angabe „Anlage 3.3.1“ ersetzt.

7. In § 1 c Abs. 11 wird die Angabe „Anlagen 14,
19 und 20“ durch die Angabe „Anlagen 2.2.1,
2.2.2 und 2.2.3“ ersetzt.

8. In § 2 Abs. 1 wird die Angabe „Anlage 2“ durch
die Angabe „Anlage 1.1.1 zur KAO“ ersetzt.

9. In § 5 wird die Angabe „Anlagen 4 und 5 dieser
Ordnung“ durch die Angabe „Anlagen 1.4.1 und
1.4.2 zur KAO“ ersetzt.

10. In § 29 Abs. 6 Buchstabe e) wird die Angabe
„Anlage 4“ durch die Angabe „Anlage 1.4.1 zur
KAO“ ersetzt.

11. In § 39 Abs. 2 wird die Angabe „Anlage 1 zu
dieser Ordnung“ durch die Angabe „Anlage
1.2.1 zur KAO“ ersetzt.

12. In § 42 Abs. 1 wird die Angabe „Anlage 1 zu
dieser Ordnung“ durch die Angabe „Anlage
1.2.1 zur KAO“ ersetzt.

13. Als Anhang zur KAO – vor den Anlagen zur
KAO –  wird folgender Text eingefügt:

„Anhang zur KAO:  Anlagenverzeichnis

1 Allgemeine Regelungen

1.1 Arbeitsvertrag

1.1.1 Arbeitsvertragsmuster KAO

1.2 Vergütung, Überleitung

1.2.1 Vergütungsgruppenpläne

1.2.2 Arbeitsrechtliche Regelung zur Überleitung
der unter den Geltungsbereich der KAO
fallenden Beschäftigten in das ab 1. Oktober
2006 geltende kirchliche Arbeitsvertragsrecht
(AR-Ü)

1.2.3 Arbeitsrechtliche Regelung über die Stunden-
entgeltsätze für kurzfristig beschäftigte
Aushilfen und Vertretungskräfte
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1.3 Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz,
Gestaltung von Arbeitsbedingungen

1.3.1 Ordnung über die Arbeitsbedingungen von
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern auf
Arbeitsplätzen mit Geräten der Informations-
und Kommunikationstechnik (Bildschirm-
ordnung)

1.3.2 Arbeitsrechtliche Regelung zur Telearbeit –
Dienstzimmer im Privatbereich

1.4 Fortbildung

1.4.1 Arbeitsrechtliche Regelung zu Fortbildungen
und anderen Mitarbeiterfördermaßnahmen

1.4.2 Arbeitsrechtliche Regelung über die Durch-
führung der Personalentwicklung für die
privatrechtlich angestellten kirchlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich
der Evang. Landeskirche in Württemberg

1.5 Datenschutz

1.5.1 Arbeitsrechtliche Regelung zum Schutz
personenbezogener Daten im Zusammenhang
mit Qualitätssicherung, Leistungsabrechnung
und Statistiken

1.5.2 Arbeitsrechtliche Regelung zum Schutz
personenbezogener Daten kirchlicher Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen bei der Anwen-
dung von Personalerfassungs- und Informa-
tionssystemen

1.6 Altersvorsorge

1.6.1 Arbeitsrechtliche Regelung zur Übernahme
des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteil-
zeitarbeit (TV ATZ)

1.6.2 Arbeitsrechtliche Regelung zur Entgeltum-
wandlung für die freiwillige betriebliche
Altersvorsorge

1.7 Veränderung von Arbeitsbereichen

1.7.1 Arbeitsrechtliche Regelung zur Vermeidung
einer wirtschaftlichen Notlage

1.7.2 Sicherung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bei Rationalisierungsmaßnahmen, bei
Personalabbau und Einschränkung bzw.
Schließung von Einrichtungen und Dienst-
stellen (Sicherungsordnung – KAO)

2 Ausbildung, Praktikum

2.1 Auszubildende

2.1.1 Arbeitsrechtliche Regelung über die Rechts-
verhältnisse der Auszubildenden und Schüler/
Schülerinnen im kirchlichen Dienst

2.1.2 Vergütungsregelung und Ausbildungsvertrag
zum Diplom-Sozialpädagogen (BA)

2.2 Praktikantinnen und Praktikanten

2.2.1 Arbeitsrechtliche Regelung über Praktikums-
verhältnisse vor Beginn oder während einer
Schul- oder Hochschulausbildung (Vor- und
Zwischenpraktikumsordnung)

2.2.2 Arbeitsrechtliche Regelung über Anerkennungs-
praktika (Anerkennungspraktikumsordnung)

2.2.3 Arbeitsrechtliche Regelung über die Rechts-
verhältnisse von Orientierungspraktikant-
innen und -praktikanten

2.3 Besondere Bestimmungen

2.3.1 Arbeitsrechtliche Regelung über die befristete
Beschäftigung vor Beginn des Zivildienstes

3 Regelungen für einzelne Arbeitsbereiche

3.1 Diakonenamt

3.1.1 Ordnung für den Berufseinstieg von Diako-
nen und Diakoninnen

3.1.2 Ordnung für das Anerkennungsjahr in der
Gemeindediakonie, der Jugendarbeit und der
Religionspädagogik für Absolventen und
Absolventinnen der kirchlich anerkannten
Ausbildungsstätten gemäß § 3 Abs. 4 Dia-
konen- und Diakoninnengesetz

3.1.3 Arbeitsrechtliche Regelung zur Dienst-
befreiung und zur Kostenübernahme der
Aufbauausbildung sowie der Fortbildung
der Diakone und Diakoninnen

3.2 Erziehungsdienst

3.2.1 Dienstordnung für die erzieherisch tätigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirchli-
chen Tageseinrichtungen für Kinder im
Bereich der Evang. Landeskirche in Würt-
temberg
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3.3 Forstwirtschaft

3.3.1 Arbeitsrechtliche Regelung über die Rechts-
verhältnisse von Beschäftigten in der Forst-
wirtschaft

3.4 Hausmeister- und Mesnerdienst

– zurzeit nicht belegt –

3.5 Kirchenmusik

3.5.1 Richtsatztabelle für Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusiker

3.6 Kirchenpflege

3.6.1 Arbeitsrechtliche Regelung über die Vergü-
tung nebenberuflicher Kirchenpflegerinnen
und Kirchenpfleger für das Führen eines
Baubuches

3.7 Kranken- und Altenpflege

3.7.1 Dienstordnung für die Mitarbeiter in der
Gemeindekrankenpflege

3.7.2 Arbeitsrechtliche Regelung zur Nachbar-
schaftshilfe

3.7.3 Arbeitsrechtliche Regelung zu Präsenzzeiten
in der ambulanten Pflege und ihrer Vergütung

3.8 Unterricht

3.8.1 Dienstordnung für Religionspädagogen,
Religionspädagoginnen und sonstige kirchli-
che Religionslehrkräfte, die nicht in das Amt
der Diakonin/des Diakons berufen sind

3.8.2 Arbeitsrechtliche Regelung über die Vergütung
von einzelnen Unterrichtsstunden von Reli-
gionspädagogen und Religionspädagoginnen
sowie sonstigen Religionslehrkräften

3.8.3 Arbeitsrechtliche Regelung über die Vergü-
tung von Lehrern/Lehrerinnen an kirchlichen
Schulen, deren Übernahme in ein Kirchen-
beamtenverhältnis vorgesehen ist

3.8.4 Arbeitsrechtliche Regelung über den Umfang
der Lehrverpflichtungen für die Lehrkräfte an
der Hochschule für Kirchenmusik der Evang.
Landeskirche in Württemberg (Lehrver-
pflichtungsordnung – LVO)

3.9 Verwaltung/Sekretariat

– zurzeit nicht belegt –“

II.
Änderungen der Anlagen zur KAO

Die Anlagen zur KAO werden wie folgt geändert:

1. In der Anlage 1 zur KAO wird in der Überschrift
die Angabe „Anlage 1“ durch die Angabe
„Anlage 1.2.1“ ersetzt.

2. In der Anlage 2 zur KAO wird in der Überschrift
die Angabe „Anlage 2“ durch die Angabe
„Anlage 1.1.1“ ersetzt.

3. Anlage 3 zur KAO wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe „Anlage 3“
durch die Angabe „Anlage 1.2.2“ ersetzt.

b) In § 4 Abs. 1 a) AR-Ü, der Protokollnotiz
(AR-Ü) zu § 4 Abs. 1 a) AR-Ü, § 6 Abs. 3 a)
 AR-Ü, der Protokollnotiz (AR-Ü) zu §§ 4 und 6
TVÜ-Bund/VKA, § 8 Abs. 3 a) AR-Ü, § 12
Abs. 3 AR-Ü und der Protokollnotiz (AR-Ü) zu
§ 17 Abs. 7 TVÜ-Bund/VKA) wird jeweils die
Angabe „Anlage 1“ durch die Angabe „Anlage
1.2.1“ ersetzt.

4. Anlage 4 zur KAO wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe „Anlage 4“
durch die Angabe „Anlage 1.4.1“ ersetzt.

b) Die Bezeichnung „Vertrag über Mitarbeiter-
fördermaßnahmen nach Anlage 4 KAO“ wird
durch die Bezeichnung: „Anhang zur Anlage
1.4.1 zur KAO: Vertrag über Mitarbeiterförder-
maßnahmen“ ersetzt.

5. In der Anlage 5 zur KAO wird in der Überschrift
die Angabe „Anlage 5“ durch die Angabe
„Anlage 1.4.2“ ersetzt.

6. In der Anlage 6 zur KAO wird in der Überschrift
die Angabe „Anlage 6“ durch die Angabe
„Anlage 3.7.3“ ersetzt.

7. In der Anlage 7 zur KAO wird in der Überschrift
die Angabe „Anlage 7“ durch die Angabe
„Anlage 1.3.2“ ersetzt.

8. In der Anlage 8 zur KAO wird in der Überschrift
die Angabe „Anlage 8“ durch die Angabe
„Anlage 1.7.2“ ersetzt.

9. Anlage 9 zur KAO wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe „Anlage 9“
durch die Angabe „Anlage 1.2.3“ ersetzt.

b) Die Angabe „Anlage 1“ wird durch die Angabe
„Anlage 1.2.1“ ersetzt.
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10. In der Anlage 10 zur KAO wird in der Über-
schrift die Angabe „Anlage 10“ durch die
Angabe „Anlage 3.5.1“ ersetzt.

11. Anlage 11 zur KAO wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe „Anlage 11“
durch die Angabe „Anlage 3.7.2“ ersetzt.

b) Nach § 3 wird in der Klammer die Angabe „An-
lage 11“ durch die Angabe „Anlage 3.7.2“ ersetzt.

c) Die Bezeichnung „Anhang zur Arbeitsrechtlichen
Regelung zur Nachbarschaftshilfe (Anlage 11 zur
KAO)“ wird durch die Bezeichnung „Anhang zur
Anlage 3.7.2 zur KAO“ ersetzt.

d) In § 2 wird die Angabe „Anlage 11 KAO“ durch
die Angabe „Anlage 3.7.2 zur KAO“ ersetzt.

12. Anlage 12 zur KAO wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe „Anlage 12“
durch die Angabe „Anlage 2.3.1“ ersetzt.

b) Die Bezeichnung „Anhang zur Arbeitsrechtlichen
Regelung zur befristeten Beschäftigung von
Zivildienstleistenden (Anlage 12 zur KAO)“ wird
durch die Bezeichnung „Anhang zur Anlage 2.3.1
zur KAO:“ ersetzt.

13. In der Anlage 13 zur KAO wird in der Über-
schrift die Angabe „Anlage 13“ durch die
Angabe „Anlage 2.1.1“ ersetzt.

14. Anlage 14 zur KAO wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe „Anlage 14“
durch die Angabe „Anlage 2.2.3“ ersetzt.

b) Vor der Bezeichnung „Vertrag für Orientierungs-
praktikantinnen und -praktikanten“ werden die
Worte „Anhang zur Anlage 2.2.3 zur KAO:“
eingefügt.

15. In der Anlage 15 zur KAO wird in der Über-
schrift die Angabe „Anlage 15“ durch die
Angabe „Anlage 1.6.2“ ersetzt.

16. In der Anlage 16 zur KAO wird in der Über-
schrift die Angabe „Anlage 16“ durch die
Angabe „Anlage 1.7.1“ ersetzt.

17. In der Anlage 17 zur KAO wird in der Über-
schrift die Angabe „Anlage 17“ durch die
Angabe „Anlage 3.3.1“ ersetzt.

18. In der Anlage 18 zur KAO wird in der Über-
schrift die Angabe „Anlage 18“ durch die
Angabe „Anlage 3.1.1“ ersetzt.

19. In der Anlage 19 zur KAO wird in der Über-
schrift die Angabe „Anlage 19“ durch die
Angabe „Anlage 2.2.2“ ersetzt.

20. In der Anlage 20 zur KAO wird in der Über-
schrift die Angabe „Anlage 20“ durch die
Angabe „Anlage 2.2.1“ ersetzt.

III.
Änderungen weiterer

Arbeitsrechtlicher Regelungen

Die nachfolgend aufgeführten Arbeitsrechtlichen Re-
gelungen werden wie folgt geändert:

1. In der Ordnung über die Arbeitsbedingungen von
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern auf
Arbeitsplätzen mit Geräten der Informations- und
Kommunikationstechnik (Bildschirmordnung)
(Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission
vom 22. Juli 1999 [Abl. 58 S. 286]) wird vor der
Überschrift die Angabe „Anlage 1.3.1 zur KAO“
eingefügt.

2. Die Arbeitsrechtliche Regelung zum Schutz
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit
Qualitätssicherung, Leistungsabrechnung und
Statistiken (Beschluss der Arbeitsrechtlichen
Kommission vom 2. Dezember 1994 [Abl. 56
S. 332]) wird in der KAO als Anlage 1.5.1 zur
KAO geführt. Vor der Überschrift wird die
Angabe „Anlage 1.5.1 zur KAO“ eingefügt.

3. In der Arbeitsrechtlichen Regelung zum Schutz
personenbezogener Daten kirchlicher Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen bei der Anwendung von
Personalerfassungs- und Informationssystemen
(Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission
vom 2. Dezember 1999 [Abl. 59 S. 49]) wird vor
der Überschrift die Angabe „Anlage 1.5.2 zur
KAO“ eingefügt.

4. In der Arbeitsrechtlichen Regelung zur Übernah-
me des Tarifvertrages zur Regelung der Alters-
teilzeitarbeit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998 (Abl. 58
S. 208) – geändert durch den 1. ÄndTV vom
15. März 1999 (Abl. 58 S. 294) – und 2. ÄndTV
vom 30. Juni 2000 (Abl. 59 S. 208), wird vor der
Überschrift die Angabe „Anlage 1.6.1 zur KAO“
eingefügt.

5. Die Vergütungsregelung und Ausbildungsvertrag
zum Diplom-Sozialpädagogen (BA) (Beschluss
der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 30. Ja-
nuar 1985 [Abl. 51 S. 331]) wird in der KAO als
Anlage 2.1.2 zur KAO geführt. Vor der Über-
schrift wird die Angabe „Anlage 2.1.2“ einge-
fügt.

6. In der Ordnung für das Anerkennungsjahr in der
Gemeindediakonie, der Jugendarbeit und der
Religionspädagogik für Absolventen und Ab-
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solventinnen der kirchlich anerkannten Aus-
bildungsstätten gemäß § 3 Abs. 4 Diakonen- und
Diakoninnengesetz (Beschluss der Arbeitsrechtli-
chen Kommission vom 5. Februar 1997 [Abl. 57
S. 276]) wird vor der Überschrift die Angabe
„Anlage 3.1.2 zur KAO“ eingefügt.

7. In der Arbeitsrechtlichen Regelung zur Dienst-
befreiung und zur Kostenübernahme der Aufbau-
ausbildung sowie der Fortbildung der Diakone
und Diakoninnen (Beschluss der Arbeitsrechtli-
chen Kommission vom 5. Februar 1997 [Abl. 57
S. 275]) wird vor der Überschrift die Angabe
„Anlage 3.1.3 zur KAO“ eingefügt.

8. In der Dienstordnung für die erzieherisch tätigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirchlichen
Tageseinrichtungen für Kinder im Bereich der
Evang. Landeskirche in Württemberg vom
19. Februar 2001 (Abl. 59 S. 353) – geändert
durch Beschluss vom 4. Oktober 2001 (Abl. 60
S. 14) – und vom 16. Februar 2007 (Abl. 62
S. 380) wird vor der Überschrift die Angabe
„Anlage 3.2.1 zur KAO“ eingefügt.

9. In der Arbeitsrechtlichen Regelung über die
Vergütung nebenberuflicher Kirchenpflegerinnen
und Kirchenpfleger für das Führen eines Bau-
buches (Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission vom 10. Oktober 2003 [Abl. 60 S. 347])
wird vor der Überschrift die Angabe „Anlage
3.6.1 zur KAO“ eingefügt.

10. In der Dienstordnung für die Mitarbeiter in der
Gemeindekrankenpflege (Beschluss der Arbeits-
rechtlichen Kommission vom 11. Juli 1985
[Abl. 51 S. 455]) wird vor der Überschrift die
Angabe „Anlage 3.7.1 zur KAO“ eingefügt.

11. In der Dienstordnung für Religionspädagogen,
Religionspädagoginnen und sonstige kirchliche
Religionslehrkräfte, die nicht in das Amt der
Diakonin/des Diakons berufen sind (Beschluss
der Arbeitsrechtlichen Kommission vom
20. Mai 1999 [Abl. 58 S. 275]) wird vor der
Überschrift die Angabe „Anlage 3.8.1 zur
KAO“ eingefügt.

12. In der Arbeitsrechtlichen Regelung über die
Vergütung von einzelnen Unterrichtsstunden
von Religionspädagogen und Religions-
pädagoginnen sowie sonstigen Religions-
lehrkräften (Beschluss der Arbeitsrechtlichen
Kommission vom 24. Juli 2002 [Abl. 60
S. 135]) wird vor der Überschrift die Angabe
„Anlage 3.8.2 zur KAO“ eingefügt.

13. In der Arbeitsrechtlichen Regelung über die
Vergütung von Lehrern/Lehrerinnen an kirch-

lichen Schulen, deren Übernahme in ein
Kirchenbeamtenverhältnis vorgesehen ist
(Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommission
vom 8. September 1994 [Abl. 56 S. 218]) wird
vor der Überschrift die Angabe „Anlage 3.8.3
zur KAO“ eingefügt.

14. In der Arbeitsrechtlichen Regelung über den
Umfang der Lehrverpflichtungen für die
Lehrkräfte an der Hochschule für Kirchen-
musik der Evang. Landeskirche in Württemberg
(Lehrverpflichtungsordnung – LVO) (Beschluss
der Arbeitsrechtlichen Kommission vom
8. April 2005 [Abl. 61 S. 311]) wird vor der
Überschrift die Angabe „Anlage 3.8.4 zur
KAO“ eingefügt.

IV.
Inkrafttreten

Diese Arbeitsrechtliche Regelung tritt am 1. Januar
2011 in Kraft.

Amtsblatt
Laufender Bezug nur durch das Referat Interne Verwaltung des
Evangelischen Oberkirchenrats.
Bezugspreis jährlich 25,00 Euro, zuzüglich Porto- und Versand-
kosten.
Erscheinungsweise: monatlich.

Der Bezug kann zwei Monate vor dem 31. Dezember eines jeden
Jahres gekündigt werden.
Einzelnummern laufender oder früherer Jahrgänge können vom
Referat Interne Verwaltung des Evangelischen Oberkirchenrats
– soweit noch vorrätig – bezogen werden.
Preis je Einzelheft: 2,00 Euro.
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